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Abstract 

Im Zuge der Erarbeitung einer räumlichen 
Entwicklungsstrategie (RES) für den 
regionalen Entwicklungsträger (RET) Sursee-
Mittelland sollte neben den zwei 
Hauptprojekten im Bereich der 
Verkehrsplanung und der Raumplanung auch 
untersucht werden welche Möglichkeiten es 
für einen interregionalen Chancenausgleich 
gibt. Diese Arbeit hat sich dieser Frage 
angenommen mit dem Ziel eine möglichst 
grosse Breite an Handlungsmöglichkeiten 
aufzeigen zu können und diese auf die 
spezifischen Bedürfnisse des RET Sursee-
Mittelland nach ihrer Effektivität abstimmen zu 
können. 

In einem ersten Schritt werden die lokalen 
Rahmenbedingungen der Region Sursee 
Mittelland aufgezeigt. In den letzten Jahren 
hat diese von dem Siedlungs- und Preisdruck 
rund um die Stadt Luzern profitiert und konnte 
somit einen Bevölkerungsanstieg 
verzeichnen, mit einem relativ hohen 
Jugendquotient. 

Die Anforderungen seitens des Kantons an 
den RET sind eine tragfähige und starke 
Struktur aufzubauen, welche es auch 
ermöglicht sich im Standortwettbewerb zu 
positionieren. Dies ist allerdings aufgrund der 
mangelnden institutionellen Abstützung und 
den limitierten Kompetenzen des RET nur 
begrenzt bis gar nicht möglich. 

In der Betrachtung des kantonalen 
Finanzausgleichs zeigt sich, dass vor allem 
die Gemeinden mit Anstoss an den 
Sempachersee von den Standortvorteilen 
profitieren können, was sich vor allem in den 
finanziellen Mitteln der Gemeinden 
niederschlägt. Ebenso wird deutlich, dass der 
kantonale Finanzausgleich grössere 
räumliche Veränderungen nicht in dem Masse 
auffängt wie dies hier erwünscht wäre. 

Die Untersuchung der bestehenden 
schweizerischen Ausgleichsmodelle zeigt 
sehr eindeutig, dass eine Umsetzung mit 
einer hohen Anzahl an beteiligten Gemeinden 
aufgrund der fehlenden institutionellen und 
rechtlichen Grundlagen schwierig ist. Es 

werden Modelle mit einer überkommunalen 
Planung in den Bereichen Gewerbe/ 
Industrie, Freiraumplanung und Wohnzonen 
vorgestellt, es gibt jedoch noch kein 
‚umfassendes’ Ausgleichsmodell, welches alle 
drei Elemente vereint. Die ausländischen 
Modelle sind aufgrund der stark 
divergierenden politischen Strukturen nicht 
vergleichbar und werden aus diesem Grund 
nicht weiter behandelt. 

Aus den bestehenden Modellen werden neue 
Ansätze entwickelt, welche sich grob in drei 
Kategorien unterteilen lassen: 

• Territorialer Ausgleich, 
• Finanzieller Ausgleich, 
• Ideeller Ausgleich. 

Die territorialen Ansätze können entweder in 
Form von gemeinsamen regionalen 
nutzungsplanerischen Zonen realisiert 
werden oder nach spezifischen räumlichen 
Charakteristiken. 

Die finanziellen Ansätze schaffen einen 
‚klassischen’ Nutzen-Lastenausgleich bei 
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dem mittels einer Kritrienerhebung alle Vor- 
und Nachteile quantifiziert werden und 
anschliessend mit einem Verteilungsschlüssel 
umverteilt werden. Natürlich ist auch eine 
Umverteilung ohne Kriteriendefinition möglich 
bei dem pauschal anerkannt wird, dass einem 
gewisse Entwicklungspotentiale vorenthalten 
werden und eine symbolische Umverteilung 
vorgenommen wird. Zuletzt besteht noch die 
Möglichkeit in den kantonalen 
Finanzausgleich ein prospektives Instrument 
einzufügen, welches die Zusprechung der 
Gelder von einer oder mehreren Konditionen 
abhängig macht. 

Im Bereich des ideellen Ausgleichs besteht 
die Möglichkeit anstatt einer Quantifizierung 
von Vor- und Nachteilen eine gemeinsame 
Investition zu tätigen in ein sogenanntes 
‚Mehrwertprojekt’. Alternativ besteht die 
Option aus den regionalen 
Entwicklungsschwerpunkten (ESP) in den 
Bereichen Wohnen, Arbeiten und Freizeit 
einen Teil der Steuererträge in einen 
gemeinsamen Einkommenspool zu 
überführen. Diese Erträge können dann für 
eine zweckgebundene Rückverteilung oder 

für gemeinsame Mehrwertprojekte verwendet 
werden. 

Aus den vorgestellten 
Handlungsmöglichkeiten ergeben sich drei 
sinnvolle Varianten, welche sich für den RET 
Sursee-Mittelland anbieten. Diese 
unterscheiden sich in ihrer jeweiligen 
Verbindlichkeit für die Regionalplanung. 
Variante A macht den Zuspruch eines Teils 
der Gelder des kantonalen Finanzausgleichs 
von der Erarbeitung eines regionalen 
Siedlungs- und Verkehrskonzepts abhängig 
und implementiert somit einen Bonus Malus 
zur Kooperation aller Gemeinden an der 
Regionalplanung. Dies ist zugleich auch die 
verbindlichste aller Varianten. 

Variante B sieht die Schaffung von regionalen 
Nutzungszonen mit einem regionalen 
Steuerfuss vor (auch auf bereits bestehenden 
Gebieten von regionaler Bedeutung), welcher 
die Verteilung der Steuervorteile auf alle 
Gemeinden der Region vorsieht und somit die 
indirekten fiskalischen Effekte von 
Standortvorteilen abgeltet. 

Variante C ist zugleich die am wenigsten 
verbindliche, stärkt aber dennoch die 

regionale Zusammenarbeit durch die 
Schaffung eines gemeinsamen 
Einkommenspools, dessen Erträge für 
regionale Investitionen verwendet werden 
können. 

Die Empfehlung an den RET Sursee-
Mittelland lautet daher die gewünschte 
Verbindlichkeit der regionalen 
Zusammenarbeit festzulegen, um so eine 
Variante weiterverfolgen zu können. Mit dem 
Vorbehalt, dass eine wirklich wirksame 
regionale Nutzungsplanung einer hohen 
Verbindlichkeitsstufe bedarf und diese daher 
aus planerischer Perspektive vorzuziehen 
sind. 

Für den Kanton gilt es festzuhalten, dass eine 
grössere Kompetenzzuteilung an die 
Regionalentwicklungsträger unerlässlich ist 
um die im kantonalen Richtplan 
festgehaltenen Ziele erreichen zu können. 

Im Rahmen der kritischen Würdigung ist zu 
erwähnen, dass alle vorgebrachten 
Ausgleichsmodelle noch im konzeptionellen 
Stadium sind und zur Umsetzung grösser 
Anpassungen unterliegen müssten. 
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1 Einleitung

1.1 Problemstellung 

Die Schweiz verfügt im Gegensatz zu vielen 
anderen Ländern über ein sehr hohes Mass 
an Gemeindeautonomie besonders in 
finanzieller Hinsicht. Während diese 
Autonomie unbestrittenermassen viele 
Vorteile bringt ist es auch ein unweigerliches 
Problem, dass die Autonomie auch die 
Verantwortung zur Eigenfinanzierung mit sich 
bringt. 

In Lagen mit attraktiven Landschaften oder 
guter Infrastrukturerschliessung und somit 
guten Standortvorteilen für Wohn- und 
Industriegebiete ist dies kein Problem. 

Da jedoch nicht alle Gemeinden über solch 
strake Standortvorteile verfügen bleibt vielen 
Gemeinden nur die Nutzungsplanung, als 
scheinbar letzter Steuerungshebel, mit dem 
sie im starken Wettbewerbsdruck zwischen 
den Gemeinden mithalten können. Günstiges 
Bauland ist beispielsweise ein gutes 
Argument um neue Einwohner anzuwerben. 
Durch deren Funktion als permanente 

Steuerzahler haben die Gemeinden einen 
langfristigen finanziellen Vorteil. Fordert man 
nun eine Reduktion in diesem Bereich so wird 
dies sofort mit finanziellen Einbussen 
gleichgesetzt. Wie stark dabei die subjektive 
Wahrnehmung eine Rolle spielt ist offen, es 
gibt aber oft durchaus auch quantifizierbare 
Einbussen. 

Besonders im Steuerwettbewerb ist der 
Wettbewerbsdruck deutlich sichtbar. 
Ländliche Gemeinden sind besonders stark 
von diesem Konkurrenzdruck betroffen. Sie 
verfügen meist über weniger finanzielle Mittel 
mit welchen sie die Attraktivität der 
Gemeinden verstärken könnten, zum Beispiel 
durch einen Ausbau der kommunalen 
Infrastrukturen. 

Abbildung 1 aus einem Bericht zu Handen der 
Tripartiten Agglomerationskonferenz (TAK) 
illustriert die Negativspirale, in die viele 
ländliche Gemeinden geraten. 

 

Abbildung 1: Negativspirale als Folge der 
Konkurrenz unter den Gemeinden (Berz 
Hafner + Partner, AG, 2009, S.40). 

Als Folge des Steuerwettbewerbs verfolgen 
viele Gemeinden eine Wachstumsstrategie, 
mit dem Ziel mittels zusätzlichen 
Steuereinnahmen eine mögliche 
Negativspirale von sich gegenseitig 
verstärkendem Bevölkerungsrückgang, 
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Steuereinbussen und Attraktivitätsverlust zu 
vermeiden (Berz Hafner + Partner, 2009, 
S.39). 

Dabei werden allerdings meist die 
langfristigen Kosten für die öffentliche 
Infrastrukturbereitstellung ausgeblendet, was 
die Spirale noch weiter verstärkt (ibid, 2009, 
S.39). 

Unter diesen Bedingungen ist es somit relativ 
schwierig eine überkommunale Strategie zu 
erarbeiten, da auf kommunaler Ebene ein 
Verzicht auf Bevölkerungswachstum eine 
finanzielle Gefahr für die Gemeinde darstellt. 

Das heisst konkret, dass der Verzicht auf eine 
Ausdehnung der Bauzonen oder gar die 
Durchsetzung erforderlicher Rückzonungen 
einen so starken Zusammenhang mit dem 

Gemeindehaushalt hat, dass ein solcher 
nutzungsplanerischer Entscheid weit über die 
raumplanerische Diskussion hinausgeht. Eine 
Redimensionierung erfordert womöglich eine 
Steuererhöhung, wodurch die Zuwanderung 
gebremst wird und schlimmstenfalls eine 
Abwanderung begünstigt wird. 

Die grundlegende Problematik die somit in 
dieser Arbeit behandelt wird ist das 
Spannungsfeld, zwischen dem Ziel eine 
regional koordinierte Nutzungsplanung 
umsetzen zu können, und den Vor- und 
Nachteilen die daraus für die Gemeinden 
entstehen. Die Unterschiede im 
Entwicklungspotential der einzelnen 
Gemeinden, welche aus der räumlich 
koordinierten Planung entstehen, haben 
entweder direkte oder subjektiv empfundene 
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt der 

Gemeinden. Daraus entsteht die Forderung 
nach einem Ausgleichsmechanismus, welcher 
im Folgenden nachgegangen wird. 

Daneben muss auch beachtet werden, dass 
eine unkoordinierte Planung wie sie bis heute 
erfolgt ist langfristig eine weitaus grössere 
Gefahr darstellt, da sie die Zersiedlung fördert 
und somit die Attraktivität einer ganzen 
Region gefährdet. 

Daher ist es für diese Arbeit von zentraler 
Wichtigkeit einen Ansatz zu finden, welcher 
die unmittelbaren kommunalen Interessen mit 
den längerfristigen regionalen Interessen 
vereinen kann. 
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1.2 Ziele der Arbeit

Das Hauptziel der Arbeit ist somit einen 
Chancenausgleich zwischen den Gemeinden 
gewährleisten zu können, welcher eine 
regional abgestimmte Nutzungsplanung 
ermöglicht ohne, dass die kommunalen 
Interessen in den Vordergrund treten, weil die 
kommunale Finanzierung gefährdet wird. 

Es soll untersucht werden, wie der Regionale 
Entwicklungsträger (RET) Sursee- Mittelland 
seine Anforderung an eine 
Ausgleichsmechanik für die Region, unter den 

lokalen institutionellen Verhältnissen 
umsetzen kann. 

Mittels einer durch Recherchen gestützten 
Analyse werden die Möglichkeiten aufgezeigt, 
welche dem RET Sursee-Mittelland zur 
Verfügung stehen um eine 
Ausgleichsmechanik in die regionale 
Gesamtstrategie zu integrieren. 

Dabei stehen folgende Punkte im 
Vordergrund der Arbeit: 

• Identifikation verschiedener potentiell 
tauglicher Ausgleichsmechanismen, 

• Transfer der Optionen auf ein lokal 
umsetzbares Modell, unter den 
vorherrschenden rechtlichen und 
institutionellen Rahmenbedingungen, 

• Empfehlungen an die Gemeinden, 
den RET Sursee-Mittelland und den 
Kanton. 
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1.3 Aufbau und Methodik

Zunächst wird die Ausgangslage geschildert. 
Eine kurze Beschreibung des Regionalen 
Entwicklungsträgers, sowie einige 
Stichpunkte aus dem kantonalen und 
regionalen Richtplan definieren den 
institutionellen und funktionalräumlichen 
Rahmen. 

Mittels einer kurzen Analyse des kantonalen 
Finanzausgleichs soll untersucht werden in 
wie weit dieser bereits eine ausgleichende 
Funktion hat und vordergründig auch, ob und 
wie zukünftige räumliche Entwicklungen 
durch dieses Instrument aufgefangen werden. 

In einem weiteren Schritt werden 
verschiedene schweizerische 
Ausgleichsmodelle vorgestellt. Es folgt eine 
kurze Beschreibung der Untersuchungen 

betreffend der ausländischen 
Ausgleichsmodelle. Anschliessend werden 
noch die Grenzen der bestehenden Modelle 
aufgezeigt. 

Auf dieser Basis soll dann eine Breite von 
Optionen zum Ausgleich aufgezeigt werden. 
In diesem Schritt werden die Ansatzpunkte 
der bekannten Modelle erweitert, um neue 
Modelle entwickeln zu können.  

In einem finalen Schritt werden potentielle 
Lösungsansätze für den Regionalen 
Entwicklungsträger definiert. Aus diesen 
Überlegungen folgen dann Empfehlungen 
betreffend der Ansätze, die unter den 
gegebenen institutionellen 
Rahmenbedingungen am geeignetsten 
erscheinen. 

Eine kritische Reflexion zeigt zuletzt 
nochmals die Reichweite der vorliegenden 
Arbeit auf. 

Die Methodik der Arbeit basiert im 
wesentlichen auf einer Literaturanalyse und 
den Aussagen aus dem Erfahrungsaustausch 
zum Nutzen-Lastenausgleich des 
Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) vom 
25. Mai 2012 in Bern. Dies bildet im 
wesentlichen die Basis zur Entwicklung neuer 
Ausgleichsmodelle, die in einem ersten 
konzeptionellen Stadium hier vorgestellt 
werden.

 



Chancenausgleichsmöglichkeiten im RET Sursee-Mittel land Melanie Lienhard 

 12 

2 Ausgangslage

2.1 Der Regionale Entwicklungsträger 

Der Regionale Entwicklungsträger (RET) 
Sursee- Mittelland besteht seit Juni 2009 und 
hat zum Ziel die Region als Wohn- und 
Arbeitsstandort zu stärken. Der RET umfasst 
19 Gemeinden des Kantons Luzern und 
organisiert sich in erster Instanz durch eine 
Delegiertenversammlung. Es soll eine 
Abstimmung zwischen den Bedürfnissen der 
Gemeinden und den regionalen Zielen 
erreicht werden. (Entwicklungsträger Sursee-
Mittelland, n.d.). 

Im Richtplan des Kantons Luzern werden die 
Regionalen Entwicklungsträger wie folgt 
beschrieben: „Die Gemeinden bauen wenige, 
gut organisierte regionale Entwicklungsträger 
auf, die in erster Linie gemeindeübergreifend 
kommunale Aufgaben koordinieren und 
aufeinander abstimmen, ohne damit eine 
vierte Staatsebene zu schaffen.“ (Kanton 
Luzern, Bau- Umwelt- und 
Wirtschaftsdepartement, 2009, Z1-4, S.18). 

Als Hauptaufgaben des regionalen 
Entwicklungsträgers werden folgende 
Themen genannt:“ 

• Strategie und Abstimmung der 
regionalen Siedlungs-, Verkehrs- und 
Landschaftsplanung, 

• Bestimmung von regionalen 
Entwicklungsschwerpunkten in den 
Bereichen Wohnen, Arbeiten, 
Erholung, Kultur u. a., 

• Umsetzung der Neuen Regionalpolitik 
des Bundes und der kantonalen 
Regionalpolitik, 

• Koordination von Ver- und 
Entsorgungsanlagen von 
überkommunaler Bedeutung. 

• Erarbeitung und Abstimmung von 
regionalen Freizeit- und 
Tourismuskonzepten sowie 
Koordination von Sport- und 
Freizeitanlagen, 

• Koordination von ökologischen 
Aufwertungen sowie allfällige Prüfung 
von Pärken von nationaler 
Bedeutung, 

• Regionalmarketing.“ 

(ibid, 2009, R2-2, S.35). 

Momentan steht der RET Sursee-Mittelland in 
der Erarbeitung einer räumlichen 
Entwicklungsstrategie (RES) mit den zwei 
Schwerpunkten „Mobilitätsstrategie“ und 
„Stärkung des Entwicklungsschwerpunkts 
(ESP) Wohnen, Arbeiten, Erholung“. Ein 
interkommunaler Chancenausgleich ist in 
diesem Rahmen erwünscht. 
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2.2 Regionaler Kontext

2.2.1  Kantonaler Richtplan

Wie Abbildung 2 zeigt ist ein grosser Teil des 
RET Sursee-Mittelland auf einer 
Hauptentwicklungsachse im Kanton Luzern. 

Die Achse führt in Richtung Olten, ein 
wichtiger Knotenpunkt für Verbindungen 
Richtung Bern und Basel. 

Allgemein betrachtet kann man feststellen, 
dass bereits heute die 
Hauptinfrastrukturanlagen auf dieser Achse 
Richtung Olten liegen. 

Dies trifft sowohl auf öffentliche 
Verkehrsverbindungen zu, welche entlang 
des linken Seeufers des Sempachersees 
verlaufen, als auch auf die Nationalstrasse 
welche auf der anderen Seeseite verläuft. 
Dementsprechend finden sich auch die 
attraktivsten Wohnlagen um das Ufer des 
Sempachersees, was sich auch deutlich in 
der finanziellen Leistungsfähigkeit der 
Gemeinden niederschlägt. Dies wird im 
Kapitel über den kantonalen Finanzausgleich 
nochmals deutlich. 

Abbildung 2: Regionale Entwicklungsträger 
im Kanton Luzern (nach Richtplan Kanton 
Luzern, 2009; R2-S.34). 

Die Aufgaben der Regionalen 
Entwicklungsträger, wie sie seitens des 

Kantons definiert werden, wurden Ausgangs 
bereits etwas geschildert. 

Wie weiterhin deutlich wird will der Kanton 
starke regionale Strukturen schaffen, wie 
allerdings aus praktischer Sicht deutlich wird 
ist dies sehr schwierig, da die 
Entwicklungsträger dazu keine ausreichenden 
Weisungskompetenzen haben. 

Unter Punkt R2 des Kantonalen Richtplans 
schreibt der Kanton: „Die verstärkte 
horizontale und vertikale Zusammenarbeit ist 
ein zentrales Element für die zukunftsfähige 
Entwicklung des Kantons. Damit steigt auch 
die Bedeutung der regionalen Strukturen. 
Angestrebt wird die Bildung von starken 
regionalen Entwicklungsträgern. Sie nehmen 
wichtige Aufgaben wahr, die einer 
überkommunalen Koordination bedürfen.“ 
(Kanton Luzern, Bau- Umwelt- und 
Wirtschaftsdepartement, 2009, R2, S.32). 

Und weiter: „Starke regionale Strukturen 
zeichnen sich durch ihre Funktionsfähigkeit 
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und Wirksamkeit aus. Solche Strukturen 
haben sich daher in Form von regionalen 
Entwicklungsträgern durch eine ausreichende 
Grösse, tragfähige und kompetente 
Organisationsstrukturen, klar bestimmte 
Funktionen und Aufgaben, und praktikable 
Instrumente auszuzeichnen. Die Stärkung der 
regionalen Strukturen führt zu einer besseren 
Positionierung im Standortwettbewerb. Daher 
sind starke regionale Entwicklungsträger 
aufzubauen [...]. Die regionalen 
Entwicklungsträger fungieren als 
Dachstruktur, unter der verschiedene Formen 
regionaler Zusammenarbeit wie etwa 
Zweckverbände gebündelt bzw. besser 
aufeinander abgestimmt werden können. Sie 
führen dadurch zu einer Vereinfachung der 
Strukturen. Die Strukturen sollen flexible 
Zusammenarbeitsmöglichkeiten erlauben“ 
(ibid, 2009, S.32). 

Hier wird zunächst ersichtlich, dass die 
Intentionen des Kantons in einer 
Vereinfachung der Zuständigkeiten und einer 
Stärkung der regionalen Strukturen liegen. 

Dies ist allerdings in der heutigen 
Organisationsform nur begrenzt bis gar nicht 
möglich, da dem Entwicklungsträger, wie 
bereits erwähnt, keinerlei signifikante 
Weisungskompetenzen zukommen. Sicherlich 

kann durch eine freiwillige Kooperation der 
Gemeinden, wie sie bereits heute besteht, viel 
erreicht werden. Im Falle der regionalen 
Nutzungsplanung ist man jedoch unweigerlich 
mit der zu ausgangs geschilderten 
Problemstellung konfrontiert, in der die 
unmittelbaren Interessen der Gemeinden zur 
finanziellen Existenzsicherung den 
übergeordneten regionalen 
nutzungsplanerischen Interessen 
gegenüberstehen. Dieses enorme 
Spannungsfeld erschwert eine freiwillige 
Zusammenarbeit enorm. 

Dies heisst nicht, dass kein guter Wille 
vorhanden ist, es bedeutet lediglich, dass die 
Interessenabwägung meist zugunsten der 
unmittelbaren Existenzsicherung erfolgt und 
längerfristige Interessen an Priorität verlieren. 
Um in diesem enormen Spannungsfeld die 
langfristigen nutzungsplanerischen Interessen 
der Region durchsetzen zu können bedarf es 
eigentlich Kompetenzen, die sonst nur einer 
Staatsebene zukommen. Das heisst in erster 
Linie Weisungs- und Handlungskompetenzen, 
wie beispielsweise den Erlass von 
behördenverbindlichen Dokumenten. Eine 
reine Vertragsbasis lässt zu viel Spielraum 
offen, das heisst bis alle 19 Gemeinden 
vollumfänglich einem Vertag zustimmen ist es 

sehr wahrscheinlich, dass die inhaltliche 
Relevanz des Vertrags stark begrenzt ist. 

Da der RET jedoch explizit nicht als 4. 
Staatsebene fungieren soll verfügt er 
momentan über keinerlei 
Weisungskompetenzen. Diese Problematik 
wurde bereits in der Programmsynthese zum 
Nationalen Forschungsprogramm (NFP) 54 
(Nachhaltige Siedlungs- und 
Infrastrukturentwicklung) von Dr. Kübler und 
Dr. Plüss zur Sprache gebracht. Wie sie 
einräumen entsteht bei der Nutzungsplanung 
„eine Kooperation aus freien Stücken“ erst 
„wenn der Siedlungs- und Verkehrsdruck so 
stark angewachsen ist, dass den Kommunen 
keine andere Wahl bleibt“ (Kübler, Plüss, 
2011, S.193). Sie betonen weiterhin, dass es 
„effektive Vorgaben oder Anreize von höheren 
staatlichen Ebenen [braucht], um der 
fortwährenden Zersiedlung Einhalt zu 
gebieten.“ (ibid, 2011, S.193). 

Im Hinblick auf diese Problematik ist auch 
eine Positionierung im überregionalen 
Standortwettbewerb wie sie der Kanton im 
Richtplan anstrebt unter den momentanen 
Verhältnissen nicht möglich, da der 
intrakommunale Wettbewerb weiterhin eine 
regionale Positionierung erschwert. Somit ist 
sowohl die „Funktionsfähigkeit“ als auch die 
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„Wirksamkeit“ der Entwicklungsträger 
gefährdet. 

Für die künftige Umsetzung sieht der Kanton 
folgendes vor: „ [...] die heute gesetzlich 
verankerte Regionalplanung [soll] schrittweise 
zu einer umfassenderen Regionalentwicklung 
aufgewertet werden. Die Gemeinden sind für 
den Aufbau der regionalen 
Entwicklungsträger verantwortlich. Zur 
Erfüllung der strategischen und operativen 
Aufgaben verwenden die regionalen 
Entwicklungsträger die dafür passenden 
Instrumente. Sie bestimmen diese 

weitgehend selber. Im Vordergrund stehen 
dabei themenspezifische Konzepte zur 
Weiterentwicklung spezifischer 
Handlungsschwerpunkte.“ (ibid, 2009, R2, 
S.32). 

Die Erarbeitung von regionalen ESPs 
entspricht also dieser Vision, eine genauere 
Vorgabe der passenden Instrumente wird 
dabei nicht getroffen, ausser der Bedingung 
zur Berücksichtigung der kantonalen 
Richtplanvorgaben für die Konzepterstellung 
bei Koordinationsaufgaben (ibid, 2009, S.33). 

Interessant ist die Forderung nach der 

Erarbeitung eines Konzepts darüber wie 
mögliche Erkenntnisse aus der regionalen 
Planung, auf kommunaler Ebene in die 
Planungsinstrumente umgesetzt werden 
könnten. Es wird der Vorschlag vorgebracht 
diese in den kommunalen Richtplänen oder 
gar der Nutzungsordnung zu verankern. (ibid, 
2009, S.33). 

Dies stellt bereits einen wichtigen Schritt in 
Richtung der benötigten Verbindlichkeit 
überkommunaler Konzepte dar. 

2.2.2  Regionaler Richtplan 

Da der Regionale Richtplan aus dem Jahr 
2003 stammt und somit bald 10 Jahre alt ist, 
sind nicht mehr besonders viele relevante 
Aussagen vorhanden. 

Insbesondere auch da der regionale Richtplan 
auf den kantonalen Richtplan aus dem Jahr 
1998 aufbaut. 

Unter dem Punkt der Siedlungsstruktur finden 
sich jedoch einige Aussagen, die für die 
heutige Planung von Relevanz sind. 

Unter den richtungsweisenden Festlegungen 
in S1-1 Siedlungsstruktur (Teil II, 
Richtplantext, S Siedlung und Umwelt, S1 
Siedlungsentwicklung) wird festgehalten: „In 
den ländlichen Räumen richtet sich die 
weitere Planung auf eine hohe 
Eigenständigkeit der Gemeinden aus und 
beseitigt lokale Ungleichgewichte zwischen 
Wohnen, Arbeiten, Infrastruktur sowie 
Ausstattung und Versorgung. Eine massvolle 
Weiterentwicklung unter Wahrung der 

jeweiligen Eigenarten bleibt gewährleistet.“ 
(Kost + Partner AG, 2003, Teil II, S.14). 

Daraus ist bereits die Notwendigkeit nach 
einer Reduzierung der Entwicklung in den 
ländlichen Räumen zu erkennen, allerdings 
wird eine „massvolle Weiterentwicklung“ 
weiterhin gewährleistet, was zwangsweise zu 
Interpretationsschwierigkeiten führt, da 
massvoll eine sehr subjektive Festlegung ist. 

In den weiteren Ausführungen wird dies auch 
nochmals hervorgehoben. Es folgt die 



Chancenausgleichsmöglichkeiten im RET Sursee-Mittel land Melanie Lienhard 

 16 

Feststellung, dass „[die] Gebote der 
Vernetzung/ Konzentration/ Nachhaltigkeit [...] 
beachtet [werden]. Sie dürfen aber nicht als 
Vorwand dazu dienen, den weniger 
lagebegünstigten Regionsgemeinden eine 
angemessene Entwicklung zu 
verunmöglichen.“ (ibid, 2003, S.16). 

Auch hier stellt sich erneut die Frage nach der 
Definition einer „angemessenen“ Entwicklung. 
Daraus wird wieder die zu eingangs 
geschilderte Problemstellung ersichtlich. Den 
Gemeinden dürfen nicht alle 
Entwicklungschancen untersagt werden, da 
Ihnen sonst eine Negativspirale droht, welche 
sie noch weiter gefährdet. 

Dass dies aber längerfristig zu Problemen in 
der räumlichen Entwicklung führt wird nun 
durch ansteigende Pendlerdistanzen und 
ähnliche soziokulturelle Trends mit 
räumlichen Auswirkungen immer deutlicher. 

Die Richtplankarte des regionalen Richtplans 
definiert einige regionale 

Entwicklungsschwerpunkte. Sie wurden 
grösstenteils auf bestehende Zentren wie 
Büron und Triengen gelegt, wobei auch ein 
Teil von Rickenbach, Beromünster, Nottwil 
und Neuenkirch designiert sind, soweit 
erkennbar allerdings hauptsächlich 
ausserhalb der damaligen Siedlungsgrenzen. 
Ebenfalls interessant ist der 
Entwicklungsschwerpunkt entlang der 
Autobahn in Sempach, wobei dieser mit 
unbestimmter Lage eingezeichnet ist. Es ist 
zu vermuten, dass dieser Standort aufgrund 
seiner günstigen Erschliessung zur Autobahn 
ausgewählt wurde, als massgebendes 
Kriterium sollte dies allerdings in Frage 
gestellt werden. Die Ausbauoptionen im 
Bereich Verkehr sind grösstenteils an die 
regionalen Entwicklungsschwerpunkte 
angelehnt, entlang der Achse Sursee ‒
Triengen und Sempach Station ‒ Sempach. 

Somit spiegelt die Richtplankarte ein 
Stückweit die Ambivalenz des Textes zur 
Siedlungsentwicklung wieder. Den 
bestehenden Zentren wird ein Recht zur 

Weiterentwicklung eingeräumt, was 
raumplanerisch auch Sinn ergibt, vor allem 
vor dem Hintergrund des Wachstums der im 
regionalen Richtplan beschrieben wird, jedoch 
ist aus heutiger Sicht nicht klar weshalb diese 
Entwicklung ausserhalb des bestehenden 
Siedlungsgebiets stattfinden muss (eine 
innere Verdichtung entspricht mehr der 
heutigen Planungspraxis). Auch ist nicht 
eindeutig ersichtlich warum nicht mehr auf die 
attraktiven Wohnlagen in Schenkon, Eich 
oder Oberkirch eingegangen wird. Wie die 
letzten Jahre gezeigt haben, hat sich die 
Entwicklung dieser Gemeinden als 
Wohnstandort sehr stark etabliert. Natürlich 
ist dies rückwirkend einfacher festzustellen, 
es hätte jedoch teilweise aus den 
verwendeten Wachstumsstatistiken gelesen 
werden können (S.6 Regionaler Richtplan), 
wo vor allem das Wachstum von Schenkon 
auffällig hoch ist. 
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2.2.3  Strukturanalyse und funktionalräumliches Bild der HSLU 

Die Hochschule Luzern (HSLU) hat bereits in 
zwei kurzen Berichten (einem kommunalen 
Strukturatlas und einem funktionalräumlichen 
Bild) die Region Sursee-Mittelland 
charakterisiert. Die wichtigsten Punkte aus 
diesen beiden Berichten werden hier kurz 
festgehalten. 

Der kommunale Strukturatlas geht auf die 
Demographie, den Arbeitsmarkt und die 
Wirtschaftsstruktur, die Siedlungsstruktur, die 
Wohnungs- und Haushaltsstrukutur, die 
Infrastrukturen und Dienstleistungen sowie 
den Verkehr ein. 

Wie das Kapitel 2.3 dieses Berichts zeigen 
wird decken sich die Analysen der HSLU mit 
denen die im Rahmen dieser Arbeit zum 
Finanzausgleich gemacht wurden. 

Das stärkste Bevölkerungswachstum (vor 
allem Wanderungsbedingt) ist in den 
Gemeinden mit Seeanstoss zu beobachten. 
Besonders die Gemeinden Oberkirch und 
Eich profitieren von einem sehr starken 
Wachstum.  

Zudem weist die Region als Ganzes einen 
hohen Jugendquotient auf und einen tiefen 
Altersquotient. Ländlichere Gemeinden wie 
Beromünster oder Buttisholz verfügen sowohl 
über einen hohen Jugendquotient als auch 
einen hohen Altersquotient. (HSLU Wirtschaft, 
2011,[b], S.8f). 

Die Arbeitsplatzdichte ist besonders in der 
Stadt Sursee sehr hoch, dort dominieren auch 
die Arbeitsplätze im 2. und 3. Sektor, welche 
in den letzten Jahren an Bedeutung 
gewonnen haben. Im Bereich Gewerbe- und 
Industriearbeitsplätze sind die nördlicheren 
Gemeinden des RET signifikant (Triengen, 
Büron und Rickenbach). Die übrigen 
periphereren Gemeinden sind im Hinblick auf 
die Arbeitsplatzstruktur immer noch 
hauptsächlich von der Landwirtschaft geprägt, 
wobei ein Rückgang in diesem Sektor zu 
beobachten ist. (ibid, 2011,[b],S.10f). 

Auch die höchsten Anteile der Erwerbstätigen 
an der Bevölkerung decken sich im 
wesentlichen mit den Gemeinden mit 
Seenanstoss (ibid, 2011,[b],S.9), was sich 

auch in der Steuerpolitik widerspiegelt (siehe 
Kapitel 2.3). 

Die Siedlungsstruktur ist logischermassen von 
der Bevölkerungsstruktur und der 
Arbeitsplatzdichte geprägt. Demnach ist die 
grösste Besiedlungsdichte im Zentrum Sursee 
sowie am linken Seeufer (Oberkirch, Nottwil 
und Neuenkirch) vorzufinden. (ibid, 2011, [b], 
S.13). Die höchsten Anteile an unüberbauten 
Bauzonen sind im nördlichen Teil des RET 
vorhanden. (ibid, 2011, [b], S.13). 

Im Bereich der Wohnungs- und 
Haushaltsstruktur ist vor allem die hohe 
Bautätigkeit um den Sempachersee auffällig. 
Im Gegensatz dazu verzeichnen die 
Gemeinden Geuensee, Neudorf und Wauwil, 
trotz einem relativ geringen 
Wohnungsbestand eine hohe 
Leerwohnungsziffer. Die Betrachtung der 
Haushaltsstruktur hat ergeben, dass in der 
gesamten Region sowohl 
Einpersonenhaushalte als auch Familien 
vorhanden sind und sich die 
Haushaltsstruktur zwischen den 
zentrumsnahen und den ländlicheren 
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Gemeinden nicht wesentlich unterschiedet (im 
Gegensatz zum gesamtschweizerischen Bild). 
(ibid, 2011, [b], S.15). 

Auffällig ist auch, dass im Bereich der 
Infrastrukturen und Dienstleistungen, trotz des 
Hauptversorgungszentrums Sursee, auch 
noch eine relativ starke dezentrale 
Versorgung gegeben ist. (ibid, 2011, [b], 
S.17). 

Im Bereich des Verkehrs lässt sich festhalten, 
dass aufgrund der zentralen Funktion 

Sursees eine relativ grosse Zahl an 
Wegpendlern in den meisten Gemeinden 
vorhanden ist, der Verkehr ist zu einem 
grossen Teil also dem Binnenverkehr 
innerhalb der Region zuzuschreiben. (ibid, 
2011, [b], S.19). 

Das funktionalräumliche Bild definiert einige 
Handlungsfelder für die zukünftige 
Entwicklung auf die nicht näher eingegangen 
wird, die wichtigsten Stossrichtungen sind 
jedoch diese: 

• Die Zentren und Subzentren (Sursee 
und Beromünster, Sempach) dienen 
als wichtige Versorgungsinstitutionen 
für die gesamte Region, 

• Die Siedlungsentwicklung muss 
verstärkt anhand der jeweiligen 
Standortpotentiale und 
Verkehrskapazitäten erfolgen 

(ibid, 2011, [a], S.11 ff). 

2.3 Kantonaler Finanzausgleich Luzern

Der Finanzausgleich im Kanton Luzern ist 
mehrheitlich an die NFA- Politik des Bundes 
angelehnt. Er basiert auf zwei Stützen, dem 

Ressourcenausgleich und dem 
Lastenausgleich. Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für den 

Finanzausgleich im Kanton Luzern sind im 
kantonalen „Gesetz über den Finanzausgleich 
(Nr. 610) vom 5. März 2002“ festgelegt.  

2.3.1  Ressourcenausgleich 

Im Grundsatz des kantonalen Gesetzes zum 
Finanzausgleich (§ 3) ist festgelegt, dass 
durch den Ressourcenausgleich 
„Unterschiede in der finanziellen 

Leistungsfähigkeit und in der Steuerbelastung 
verringert“ werden sollen. Den Gemeinden 
wird „ein Grundbetrag an nicht 
zweckgebundenen Finanzmitteln 

gewährleistet.“ (Kanton Luzern, 2002, Nr. 
610, Gesetz über den Finanzausgleich). 
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2.3.2  Lastenausgleich 

Der Lastenausgleich dient laut § 8 dazu, den 
Gemeinden „die durch topographische oder 
soziodemographische Verhältnisse 

übermässig belastet sind“ einen „finanziellen 
Ausgleich“ zu gewähren. (ibid, 2002). 

2.4 Relevanz für die Arbeit

Die Betrachtung des kantonalen 
Finanzausgleichs erfolgt aus zwei 
Hauptmotiven.  

Einerseits dient die Betrachtung der 
Feststellung von räumlichen Mustern, das 
heisst durch die Finanzflüsse wird sichtbar, 

welche Gemeinden von welchen Lasten 
betroffen sind, beziehungsweise wie viel 
Ressourcen sie zur Verfügung haben. 

Andererseits ist es auch wichtig zu 
analysieren inwieweit der kantonale 

Finanzausgleich bereits einen 
Chancenausgleich erzielt. 
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2.5 Was wird ausgeglichen?

Wie bereits in der Einführung erwähnt, geht 
der kantonale Finanzausgleich davon aus, 
dass einerseits die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen und andererseits die 
bestehenden Lasten ausgeglichen werden 
sollten. 

Laut § 3 Abs. 2 des Gesetzes über den 
Finanzausgleich wird der 
Ressourcenausgleich „aufgrund des 
Ressourcenpotentials der einzelnen 
Gemeinden, ihrer Einwohnerzahl sowie ihrer 
zentralörtlichen Funktionen festgelegt“. Die 

Gemeinden mit zentralörtlichen Funktionen 
werden dabei aus dem kantonalen Richtplan 
übernommen (das heisst Haupt-, Regional- 
und Subzentren). (Kanton Luzern, 2002; 
Gesetz über den Finanzausgleich). 

2.5.1  Ressourcenpotential und Ausgleich 

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der 
Gemeinden wird mittels dem 
Ressourcenpotential und einem 
Ressourcenindex berechnet (ibid, 2002). 

Eine genauere Auflistung der Ertragsquellen, 
welche in die Ressourcenpotentialrechnung 
einfliessen ist in Anhang 1 ersichtlich. 

Der Ressourcenindex ergibt sich dann aus 
„dem Verhältnis des Ressourcenpotentials 

pro Kopf der Bevölkerung zum 
gesamtkantonalen Mittel.“ (ibid, 2002, § 4 
Abs. 6). 

Je nach Einwohnerzahl wird die 
Mindestausstattung an Ressourcen 
festgelegt. Da alle Gemeinden im RET 
Sursee-Mittelland über 500 Einwohner aber 
unter 15000 Einwohner haben wird ihnen eine 
Mindestausstattung „zwischen 81 und 92 

Prozent des kantonalen Mittels nach einer 
abgestuften Skala vergütet“. (ibid, 2002, § 5, 
Abs. 1 lit.c). 

Im Rahmen des Disparitätenabbaus zahlen 
die Gemeinden „deren Ressourcenindex 
mehr als 100 Punkte beträgt“ Beiträge an den 
horizontalen Finanzausgleich. (ibid, 2002, § 7, 
Abs. 1). 
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2.5.2  Lastenausgleich 

Grundsätzlich ist der Lastenausgleich 
unterteilt in den topographischen 
Lastenausgleich und den 
soziodemographischen Lastenausgleich. 

Der letztere wird nochmals untereilt in: 

• Bildungslastenausgleich 
• Soziallastenausgleich 
• Infrastrukturlastenausgleich 

Für einen detaillierteren Überblick darüber 
welche Kriterien ausschlaggebend sind wurde 
in Anhang 2 eine Zusammenfassung erstellt, 
welche die Kriterien des Lastenausgleichs 
genauer aufzeigt. 

Mit dem topographischen Lastenausgleich 
wird also bezweckt Standortvorteile 
abzugelten. Der soziodemographische 
Lastenausgleich hingegen versucht möglichst 

eine räumlich ungleiche demographische 
Verteilung auszugleichen, da sich diese auf 
den Infrastrukturbedarf und die damit 
verbundenen Kosten auswirkt. 
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2.6 Wo greift der kantonale Finanzausgleich? ‒ Eine räumliche Betrachtung

Eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Ausgleichsbeträge innerhalb des Perimeters 
des RET Sursee-Mittelland findet sich in 
Anhang 3. 

Zwecks einer ganzheitlichen räumlichen 
Analyse wurden die verschiedenen Werte des 
kantonalen Finanzausgleichs jedoch auf einer 
Reihe von Karten dargestellt. 

Abbildung 3: Lastenausgleich im RET 
Perimeter.(Eigene Darstel lung mit Daten 
aus LUSTAT, 2011 und Kartengrundlage 
von Amtl iche Vermessung, 2012). 

Abbildung 3 zeigt die Beträge, welche die 
einzelnen Gemeinden, im Rahmen des 
Lastenausgleichs, für das Jahr 2012 erhalten 
haben. Je dunkler die Einfärbung, desto 
höher sind die erhaltenen Beträge. Wie 

ersichtlich wird bekommen die Gemeinden 
Eich, Oberkirch, Schenkon und Sempach 
keine Lastenausgleichsleistungen. Dies sind 
die Gemeinden, die aufgrund ihres hohen 
Ressourcenpotentials an den Kanton zahlen 
(wie in Abbildung 6 ersichtlich wird). 

Abbildung 4: Ressourcenausgleich im RET 
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Perimeter. (Eigene Darstel lung mit Daten 
aus LUSTAT, 2011 und Kartengrundlage 
von Amtl iche Vermessung, 2012). 

Abbildung 4 zeigt ein ähnliches Bild wie 
Abbildung 3. Die Gemeinden um den 
Sempachersee haben tendenziell mehr 
Ressourcen zur Verfügung und sind somit 
von den Beiträgen ausgenommen. Die 
Gemeinden in den periphereren Lagen der 
Region hingegen haben weniger Mittel zur 
Verfügung und profitieren somit vom 
kantonalen Ausgleichsmechanismus. 

Abbildung 5: Mitt lerer Steuerfuss im RET 
Perimeter. (Eigene Darstel lung mit Daten 
aus LUSTAT, 2011 und Kartengrundlage 
von Amtl iche Vermessung, 2012). 

Bei den mittleren Steurfüssen in Abbildung 5 
ist ebenfalls ein ähnliches Muster wie vorher 
erkennbar. Auffällige Ausnahmen bilden hier 
jedoch die Gemeinden Triengen und 
Schlierbach. Dies ist in erster Linie durch vor 
kurzem erfolgte Fusionen zu erklären, welche 
durch finanzielle Anreize gefördert werden 

und somit eine Senkung des Steuerfusses 
erlauben. Andererseits verfügt Triengen auch 
noch über Industrie, die das 
Ressourceneinkommen erhöht, wie auch in 
Abbildung 6 ersichtlich wird. 

Abbildung 6: Ressourcenpotential im RET 
Perimeter. (Eigene Darstel lung mit Daten 
aus LUSTAT, 2011 und Kartengrundlage 
von Amtl iche Vermessung, 2012). 
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2.6.1  Schlussfolgerungen der räumlichen Beobachtung 

Was somit aus den obigen Darstellungen klar 
wird ist, dass die Gemeinden um den 
Sempachersee in der Regel über grössere 
Ressourcen verfügen und weniger kantonale 
Mittel erhalten.  

Ein Grund für diese räumliche Verteilung sind 
dabei sicherlich die attraktiven Wohnlagen 
sowie die relativ günstige Erschliessung auf 
der Achse Luzern-Sursee-Olten, mit der 

Bahnlinie am linken Seeufer und der 
Autobahn entlang des rechten Seeufers. 

Einige signifikante Ausnahmen bilden dabei 
die Gemeinden Neuenkirch, Mauensee und 
Wauwil, welche nicht ausreichend von ihrer 
bestehenden Erschliessung profitieren 
können. Dies spricht im Grunde genommen 
dafür, dass attraktive Wohnlagen mit Seesicht 
insgesamt mehr finanzkräftige Steuerzahler 
anziehen, als eine gute Erschliessung. 

Ebenfalls auffällig ist die relativ günstige Lage 
der Gemeinden um Triengen, welche aller 
Wahrscheinlichkeit nach von der dort 
ansässigen Industrie profitieren können. Die 
periphereren Gemeinden der Region 
hingegen profitieren weniger von diesen 
Standortvorteilen. 

2.6.2  Zu erwartende Veränderungen 

Aufgrund der geplanten Fusionen der 
Gemeinden Pfeffikon und Rickenbach sowie 
Beromünster und Neudorf Anfang 2013 sind 
längerfristig nochmals kleine Änderungen zu 
erwarten. 

Durch die Fusion von Beromünster und 
Neudorf entsteht eine sehr grosse Gemeinde, 
die somit auch weniger Ausgleichszahlungen 
erhalten wird. Allerdings wird dies erst 10 
Jahre nach der Fusion der Fall sein, 
mittelfristig ist also zu erwarten, dass durch 

die finanziellen Anreize für die Fusion ein 
höheres Ressourcenpotential besteht, 
welches eventuell für eine Senkung des 
Steuerfusses verwendet wird. 
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2.7 Welche Ausgleichsfunktionen übernimmt der kantonale Finanzausgleich? 

Betrachtet man die Summen welche im 
Rahmen des kantonalen Finanzausgleichs 
verteilt werden so sieht man, dass diese in 
nicht unerheblichem Masse zu den 
kommunalen Finanzen beitragen. Allerdings 
kann bei Betrachtung der Kriterien (siehe 
Anhang 2) auch festgestellt werden, dass 
sofern sich die Anteile an Schulpflichtigen, 
älteren Einwohnern und ausländischen 
Bürgern nicht erheblich verändern keine 
grössere Änderungen in den 
soziodemographischen Ausgleichszahlungen 
stattfinden werden. Die topographischen 
Ausgleichszahlungen sind logischerweise 
auch nahezu konstant. Einzig im Bereich 
Infrastrukturlastenausgleich welcher aus der 
Arbeitsplatzdichte und dem Anteil Zupendler/-
innen besteht ist es denkbar, dass relativ 
kurzfristig Veränderungen stattfinden könnten 
(zum Beispiel durch die Schaffung eines 
neuen Arbeitsgebietes). Zu Beachten ist 
jedoch auch, dass selbst eine grössere 
Änderung in diesem Bereich erst mit einiger 
Verzögerung auf die Ausgleichzahlungen 

wirkt, da der Finanzausgleich auf Statistiken 
zurückliegender Jahre beruht1.  

Zieht man also in Betracht, dass eine 
räumliche Entwicklungsstrategie für die 
Region unter Umständen neue Wohngebiete 
umfassen könnte, an Standorten die heute 
bereits populäre Wohnlagen beherbergen, so 
wird klar, dass eine solche Veränderung nicht 
durch den kantonalen Finanzausgleich 
abgegolten wird. Zwar wird ein neues 
Wohngebiet sicherlich auch neue 
Schulpflichtige, ältere Einwohner und 
ausländische Bürger umfassen, es wäre 
allerdings erstaunlich wenn das Verhältnis 
dieser Bevölkerungsgruppen zur 
Gesamteinwohnerzahl proportional stark 
ansteigen würde. Laut Otto Troxler, dem 
ehemaligen Ressortleiter Finanzausgleich im 
kantonalen Finanzdepartement (Kanton 
Luzern), wird eine Veränderung bei neuen 
Entwicklungsgebieten quantitativ betrachtet 
keine grösseren Veränderungen in der 

                                                        
1 Jeweils der Durchschnitt der 3 Jahre, 2 Jahre vor dem 
aktuellen Jahr. Für das Jahr 2012 also die Jahre 2007-
2009. 

Verteilung der Finanzausgleichsgelder 
auslösen (Troxler, 2012). 

Geht man also davon aus, dass neue Wohn- 
oder Arbeitsgebiete geschaffen werden, so ist 
davon auszugehen, dass die Änderungen im 
Soziallastenausgleich (inklusive 
Infrastrukturlastenausgleich) relativ kleine 
Auswirkungen haben werden im Vergleich zu 
den Änderungen welche durch zusätzliche 
Steuereinnahmen generiert werden. Somit 
erzielt der kantonale Finanzausgleich nicht 
die Art von Ausgleich welcher hier als 
Chancenausgleich für die Region angestrebt 
wird. 
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3  Untersuchung bestehender Ausgleichsmodelle

3.1 Schweizerische Modelle 

Insgesamt werden hier fünf Modelle 
vorgestellt, ein Grossteil davon sind im 
Rahmen des ARE-Modellvorhabens 
‚Nachhaltige Raumentwicklung’ zum Thema 
Nutzen-Lastenausgleich gelaufen (ARE, n.d. 
[a]). 

Wie die Recherchen zeigten haben die 
meisten Modelle viele Gemeinsamkeiten, 
besonders viele konzentrieren sich auf eine 

überkommunale Nutzungsplanung im Bereich 
der Industrie- und Gewerbezonen. Aus 
diesem Grund wurde in diesem Bericht eine 
Auswahl getroffen, welche versucht ein 
möglichst bereites Spektrum der 
vorhandenen Modelle aufzuzeigen. 

Es werden Projekte aufgezeigt welche 
gemeinsame Arbeitszonen, aber auch 
gemeinsame Wohnzonen oder ein 

gemeinsames Freiflächenmanagement, 
implementierten. 

Eine ausführlichere Diskussion zu der 
Wirkung und den Grenzen der beschriebenen 
Modelle folgt in Kapitel 3.2.

3.1.1  Gemeinsame Bodenpoli t ik in der Agglomeration Langenthal (BE) 

In der Agglomeration Langenthal wurden an 
diversen Standorten „sechs gemeinsam 
verwaltete regionale Arbeitsgebiete 
geschaffen“ (Planteam S AG, 2010, S.I). Dies 
geschah laut des Autors da bei den 
Untersuchungen zur Eignung eines Standorts 

für ein regionales Arbeitsgebiet kein idealer 
Standort definierbar war.  

Es wurde somit an einigen bereits 
bestehenden Arbeitsgebieten angeknüpft, 
wobei für die Weiterentwicklung dieser 
Gebiete eine „differenzierte Nutzung“ 

angestrebt wird. Das heisst „[jedes] der sechs 
Arbeitsgebiete wird entsprechend seiner 
Stärken in Lage, Einzugsgebiet und 
Erschliessung für unterschiedliche Nutzungen 
vorbereitet.“ (Planteam S AG, 2010, S.I). 
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Zur Umsetzung dessen wurden in den 
kommunalen Nutzungsplanungen „die 
Arbeitsgebiete bezüglich ihrer Nutzung 
differenziert“ und es wurde ein gemeinsames 
Regelwerk geschaffen welches „die 
Bewirtschaftung der Arbeitsgebiete, die 
Verantwortlichkeiten der Partner [...] und die 
finanziellen Rahmenbedingungen“ regelt. 
(ibid, 2010). 

Des Weiteren wurde festgelegt, dass für den 
kommunalen Bedarf  (d.h. lokale Betriebe) die 
Arbeitsgebiete ausserhalb der sechs 
regionalen Standorte bestehen bleiben. (ibid, 
2010). 

Aufgrund der ungleichmässigen Verteilung 
der Arbeitsgebiete innerhalb der 
Agglomeration sollte untersucht werden in wie 
weit „die daraus entstehenden Vor- und 
Nachteile ausgeglichen werden“ könnten. 
(ibid, 2010, S.II). 

Bei der Suche nach einer Kostenaufteilung 
von potentiellen gemeinsamen Infrastrukturen 
wurden die Kosten für Grundeinrichtungen 
(d.h. Infrastrukturkosten, Betriebskosten, 
zonenrechtliche Bestimmungen, Rechtliche 
Sicherungen der regionalen Vorhaben) (ibid, 
2010, S.25) bewusst ausgelassen in der 
Annahme, dass diese durch „den lokal 

anfallenden Nutzen (z.B. Steuern, 
Standortvorteil)“ abgegolten würden. (ibid, 
2010, S.II). 

Aufgrund der Komplexität der überprüften 
Modellansätze zum Nutzen- Lastenausgleich 
entschieden sich die Gemeindevertreter 
gegen eine Weiterverfolgung eines 
klassischen Ausgleichsansatzes (ibid, 2010, 
S.II, S.22), im Sinne einer finanziellen 
Definition von Nutzen und Lasten und 
anschliessender Bewertung, der für die 
jeweilige Gemeinde anfallenden Vor- und 
Nachteile. 

Stattdessen entwarf man einen neuen 
Ansatz, die „Projektgemeinschaft mit 
Interessenbeteiligung“, welche sogenannte 
„Mehrwertprojekte“ realisieren soll. (ibid, 
2010, S. 23ff). 

Vordergründig soll in der Projektgemeinschaft 
mit Interessenbeteiligung „ein 
gemeinschaftliches, die Gemeinden 
verbindendes Projekt in den Mittelpunkt der 
Zusammenarbeit“ gestellt werden. Das 
Mehrwertprojekt ist dabei „ein Zusatzangebot, 
welches an die regionale Arbeitsgemeinschaft 
gekoppelt ist und von allen teilnehmenden 
Gemeinden gemeinsam getragen wird.“ (ibid, 
2010, S.23). 

Als Beispiel für solche Mehrwertprojekte 
werden „gemeinsames Marketing, 
gemeinsame Kinder- und Jugendbetreuung 
[und] innovative Projekte“ genannt. (ibid, 
2010, S.II). 

„Die lokalen Kosten für die 
Grundeinrichtungen“ werden von den 
Standortgemeinden getragen und durch den 
„lokal anfallenden Nutzen [...] abgegolten“. 
Die laufende Finanzierung soll indes über 
einen einfachen Pro-Kopf-Beitrag der 
Gemeinden erfolgen. Eine zusätzliche 
„Umverteilung der Erträge/ Aufwendungen 
zwischen den Gemeinden“ gibt es nicht. (ibid, 
2010, S.25). 

Wie sich beim Erfahrungsaustausch zu den 
Modellvorhaben „Nutzen-Lastenausgleich“ 
des ARE (ARE Erfahrungsaustausch, 2012) 
herausstellte sind noch keine derartigen 
Mehrwertprojekte realisiert worden, obwohl 
die konzeptionelle Erarbeitung dieser Idee 
bereits im Jahr 2010 abgeschlossen war. 

Aufgrund dessen ist es schwierig zu 
beurteilen, in wie weit ein solches 
„Mehrwertprojekt“ einen tatsächlichen Nutzen 
für alle Beteiligten Gemeinden mit sich bringt. 
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Ebenso kam zur Sprache, dass die 
gemeinsame Nutzungsplanung auf den 
Bereich Wohnen hätte ausgedehnt werden 
sollen, dies aber letztendlich nicht mehr nötig 

war, da eine Weisung vom Kanton Bern 
erfolgte, welche die Erarbeitung eines 
regionalen Gesamtverkehrs- und 
Siedlungskonzepts (RGSK) für alle 

Regionalkonferenzen erforderlich machte und 
somit eine Ablösung dieser Aufgabe bewirkte 
(ARE Erfahrungsaustausch, 2012). 

3.1.2  Überkommunale Freif lächenkonzeption Birsstadt (BS,BL,SO) 

Das Projekt in der Region Birstal umfasst 
insgesamt 8 Gemeinden in 3 Kantonen (BS, 
BL, SO). Das Ziel des Projektes ist es entlang 
der Birs eine „überkommunal abgestimmte 
Freiflächenkonzeption“ zu erreichen, welche 
einerseits die vorhandenen Konflikte 
(zwischen Schutzansprüchen und baulicher 
Nutzung) löst und andererseits die 
„landschaftlichen Potentiale“ nutzt, um so 
auch mit attraktiven Freiräumen die 
„soziokulturelle Identität [der] Region“ zu 
stärken. Dabei sollte eine „Vernetzung [der] 
Erholungs- und Freizeiteinrichtungen“ sowie 
der Freiräume entstehen so wie ein 
„gemeinsames Flächenmanagement“ welches 
die haushälterische Bodennutzung unterstützt 
(ARE, 2008). 

In einer ersten Phase wurden alle 
„Freiflächen quantitativ erfass[t]“ um somit die 
„vorhandene Versorgung“ zu ermitteln. 
Parallel wurde eine Bedarfsermittlung 
durchgeführt und mit einem „Kriterienraster“ 

wurde eine erste Wertung der vorhandenen 
Freiflächen vorgenommen. Auf dieser Basis 
wurde dann der Vorschlag für ein 
Flächenmanagement erarbeitet (ARE, 2008). 
In einer zweiten Phase wurde die erarbeitete 
Konzeption in einer Testphase ausgewertet 
und anschliessend institutionell verankert 
(ibid, 2008). 

Spezifisch auf den Nutzen-Lastenausgleich 
bezogen gab es in der Region Konflikte 
aufgrund von unterschiedlichen 
Verkehrsbelastungen und unterschiedlichen 
finanziellen Mitteln in den Gemeinden (ibid, 
2008). Die Lösungen zu diesen Konflikten 
sind nicht genauer definiert, es wird lediglich 
spezifiziert, dass durch die „Beeinflussung 
[der] Selbstwahrnehmung als Region“ (ibid, 
2008), eher als einer blossen 
Zusammenarbeit der einzelnen Gemeinden, 
die Konflikte wohl anders wahrgenommen 
wurden. 

Speziell in Anbetracht der Tatsache, dass 
Gemeinden unterschiedliche finanzielle Mittel 
aufweisen gibt es Lösungsmöglichkeiten. 

Interessant ist dieses Beispiel in erster Linie 
weil es sich vordergründig mit den 
Freiräumen befasst und somit nicht auf eine 
Bautätigkeit fokussiert ist. Dies hat zum einen 
den Vorteil, dass für die beteiligten 
Gemeinden keine Konflikte über die 
Verteilung potentieller Steuereinnahmen 
entstehen und daher aufgrund der relativ 
geringfügigen finanziellen Diskussion eine 
Zusammenarbeit vereinfacht wird. 

Zum anderen wird gezielt auf den Aspekt der 
haushälterischen Bodennutzung eingegangen 
mittels einer klaren Definition von wichtigen 
Aussenräumen. Natürlich wird dabei noch 
nicht auf den Umgang mit Bauzonen 
eingewirkt aber es bietet die Möglichkeit auf 
Aspekte einzugehen welche sonst tendenziell 
eher wenig Priorität haben. 
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3.1.3  Bauland-Info-Pool (B-I-P), Eigenamt (AG) 

Dieses Projekt konzentriert sich in erster Linie 
auf die Schaffung eines Instruments (dem 
Bauland-Info-Pool, B-I-P), welches 
Informationen „über die bestehenden 
Gewerbe-, Industrie-, und 
Dienstleistungsangebote“ (ARE, n.d. [b]) in 
der Region Eigenamt liefert. Es dient dazu die 
vorhandenen Baulandreserven sowie 
potentielle Synergiemöglichkeiten optimal zu 
nutzen um Neueinzonungen zu vermeiden 
(ARE, n.d. [b]). 

Getragen wird dieses Projekt von 5 
Gemeinden in 2 Bezirken mit insgesamt 160 
ha Gewerbe- und Industriebauzone (Dobler, 
K; Kerschbaumer, G; 2010, S.27), wovon 
rund 1/3 zu Beginn des Projekts noch 
unüberbaut war (ARE, 2008). 

Es sollten zwei Schwerpunkte geschaffen 
werden. Einerseits ein interkommunales 

Siedlungsflächenmanagement, mit 
entsprechender Information und Vermarktung 
(ARE, 2008), was durch die Einrichtung des 
Onlineportals B-I-P erreicht wurde. 
Andererseits sollten die Möglichkeiten für 
einen interkommunalen Nutzen-
Lastenausgleich geprüft werden (ibid, 2008). 

Der Nutzen-Lastenausgleich wurde an das 
räumliche Entwicklungskonzept angeknüpft. 
Für die letztendliche Umsetzung wurde ein 
interkommunaler Gemeindevertag 
(„Räumliche Entwicklung Eigenamt“) 
festgesetzt welcher für den Zeitraum von fünf 
Jahren „konkrete Realisierungsvorhaben“ und 
„einen ausgeklügelten Kostenverteilschlüssel“ 
definiert. Es besteht ebenfalls eine 
einheitliche Muster-Bau- und 
Nutzungsordnung für Arbeitsplatzzonen, 
welche behördenverbindlich ist (Dobler, K; 
Kerschbaumer, G, 2010, S.27). 

Ein wichtiger Faktor in der erfolgreichen 
Umsetzung dieses Modellvorhabens war 
wahrscheinlich die Tatsache, dass keine 
eigentliche Landumlegung stattgefunden hat. 
Eine Koordination der bestehenden 
Baugebiete und die Suche nach Synergien ist 
selbstverständlich sinnvoll. Es ist jedoch 
davon auszugehen, dass sobald diese 
Koordination in Verbindung mit Verzicht 
gebracht wird, die Komplexität des Vorhabens 
steigt. Selbst bei diesem Projekt waren im 
Jahr 2008 zunächst noch sechs Gemeinden 
beteiligt (ARE, 2008). 

Deutlich wird dies auch am Beispiel Thal (SO) 
wo die erforderliche Landumlegung in einem 
Vertrag zwischen zwei Gemeinden resultierte, 
und nicht wie zunächst vorgesehen der 
Region als Ganzes. 
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3.1.4  Regionale Nutzungs- und Standortplanung Thal (SO)

Die Region Thal besteht insgesamt aus 9 
Gemeinden mit ca. 15'000 Einwohnern (Trend 
rückläufig) und etwa 4'000 Arbeitsplätzen 
(ebenfalls rückläufig) (ARE, 2008). 

In einem Bauzonenstudium wurde zunächst 
ermittelt, wie viel der vorhanden 
unüberbauten Bauzonenfläche der jeweiligen 
Gemeinden in eine „Regionale 
Arbeitsplatzzone (RAZ) Thal“ verschoben 
werden kann. Das heisst, die Bauzone vor Ort 
sollte aufgrund der vorgenommenen 
Verschiebung in die Landwirtschaftszone 
zurückgezont werden (ARE, 2008). 

Die Grundidee der RAZ sollte allen 
Gemeinden die Möglichkeit bieten eine solche 
Verschiebung vorzunehmen. Gleichzeitig 
sollten sämtliche Gemeinden davon 
profitieren, dass die RAZ von der Region 
„aktiv vermarktet“ wird und somit gemeinsame 
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen in der 
Region anfallen (ibid, 2008). 

Dies erfolgte auch vor dem Hintergrund der 
Abwanderung und mit dem Grundgedanken, 
dass mit einer grösseren verfügbaren Fläche 
(anstatt zahlreicher kleiner Gewerbezonen) 

das Angebot für eine Neuansiedlung 
attraktiver gestaltet wird (ibid, 2008). 

Es sollte auch eine „grössere Nachfrage an 
Gewerbeland am richtigen Ort“ entstehen 
(ibid, 2008) oder zumindest bei potentiellem 
Interesse zur Neuansiedlung eines grösseren 
Gewerbes eine geeignete Fläche zur 
Verfügung stehen (ARE 
Erfahrungsaustausch, 2012). 

Eine wichtige Dimension des Projekts ist auch 
die Beibehaltung der Gewerbezonen, in 
denen das lokale Gewerbe angesiedelt ist, 
und auch die Möglichkeit zur Expansion für 
das lokale Gewerbe (ARE, 2008). 

Das Bauzonenstudium ergab allerdings, dass 
nicht genügend Verschiebungsmasse 
vorhanden ist. Daher sind an der heutigen 
Umsetzung der RAZ nur zwei Gemeinden 
beteiligt (Balsthal und Laupersdorf) (ARE 
Erfahrungsaustausch, 2012). 

Die Gemeinde Laupersdorf tritt nun ein 
Gebiet von ca. 2 ha an die Gemeinde Balsthal 
ab. Das Gebiet liegt heute in einer 
Reservegewerbezone und wird von einem 

Landwirtschaftsbetrieb bewirtschaftet. Eine 
Auszonung einer bereits rechtsgültigen Zone 
wäre laut dem Vertreter der Region Thal 
politisch nicht machbar gewesen (ARE 
Erfahrungsaustausch, 2012). 

In der Gemeinde Balsthal wird die RAZ in 
einem Gebiet angesiedelt welches heute in 
einer Sport- und Freizeitzone liegt (ibid, 
2012). 

Der eigentliche Nutzen-Lastenausgleich 
erfolgt über einen Vertrag zwischen den zwei 
beteiligten Gemeinden. 

Die Kosten werden wie folgt verteilt: 

• Der Aufwand für sämtliche 
Planänderungen trägt die jeweilige 
Gemeinde selber, 

• Der übrige Aufwand für planerische 
Massnahmen wie Hochwasserschutz 
oder Erschliessung trägt die 
Standortgemeinde der RAZ (Balsthal) 
(diese werden auf den 
Grundeigentümer abgewälzt). 

Die Aufteilung der anfallenden Erträge erfolgt: 
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• Flächenanteilsmässig für die 
Grundstückgewinnsteuer, 

• Ebenfalls flächenanteilsmässig für die 
Anschlussgebühren (nach dem 
Reglement der Standortgemeinde), 

• Die Benutzergebühren fallen 
vollkommen der Standortgemeinde 
zugute, 

• Sämtliche Steuererträge werden nach 
dem Steuerfuss der 
Standortgemeinde erhoben und 
ebenfalls anteilsmässig verteilt 

(ibid, 2012). 

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des 
Projekts sind die Zonenvorschriften und ein 
Beurteilungsraster mittels welchem festgelegt 

wird welche Art von Betriebsansiedlung 
erwünscht ist (ibid, 2012). 

Insgesamt ist zu hinterfragen, ob die 
Schaffung einer grösseren Bauzone einer 
negativen Strukturentwicklung, wie der 
Betriebsabwanderung, wirklich entgegenwirkt. 

Aus der Perspektive des Nutzen-
Lastenausgleichs ist dieses Beispiel die 
Umsetzung dessen, was unter dem 
klassischen Finanzausgleich verstanden wird. 
Alle für die Akteure relevanten Kosten und 
Nutzen wurden in Übereinstimmung 
abschliessend festgelegt und es wurde klar 
definiert wie die Kosten bzw. Erträge 
aufgeteilt werden. 

Da in diesem Fall letzten Endes nur zwei 
Akteure beteiligt waren ist dieses Unterfangen 
höchstwahrscheinlich weniger komplex als 
wenn es ein Konsens in einem grösseren 
Regionsgebiet, mit vielen Beteiligten, zu 
finden gilt. 

Ebenso hat man in diesem Beispiel 
entschieden potentielle externe Kosten nicht 
miteinzubeziehen, was vielleicht aufgrund der 
relativen Grösse des Projekts auch nicht eine 
massgebende Rolle spielt. Trotzdem könnte 
dies, gerade bei einer grösseren 
Gewerbeansiedlung, unter Umständen 
besonders im Verkehrsbereich ins Gewicht 
fallen. 

3.1.5  Vocation terr i tor iale et systèmes de compensation (VOTERR), Vallon du Nozon (VD) 

Die Initiative zum Projekt welches im Vallon 
du Nozon realisiert wurde kam vom dortigen 
Regionalverband Nord Vaudois, der 
insgesamt aus 73 Gemeinden besteht. Für 
ein Pilotvorhaben wurde die Region in drei 
verschiedene Testgebiete unterteilt, um 
Vorhaben in den Bereichen Tourismus, 
Wohnen und Management von Naturräumen 
durchzuführen (ARE, n.d. [c]). 

Für den Bereich Wohnen wurde die Region 
um das Vallon du Nozon (Orbe-Vallorbe) 
gewählt. An diesem Projekt sind 10 
Gemeinden beteiligt mit insgesamt etwa 3000 
Einwohnern (Repetti, A; Leu, C et al., 2011 
[b], S.2). Eine Besonderheit in diesem Fall 
war die Weisung im kantonalen Richtplan bis 
im Jahr 2018 erhebliche Rückzonungen bei 
den überdimensionierten Bauzonen 

vorzunehmen. Auch dürfen während 15 
Jahren keine Entwicklungen realisiert werden 
die ein Potential von 15% der momentanen 
kommunalen Bevölkerung übersteigen (Leu, 
C; Prélaz-Droux, R. et al; n.d). Da die Region 
im Laufe der letzten 15 Jahre lediglich eine 
Bevölkerungsentwicklung von plus 8%  
aufweist bei einer Abnahme von gut 14% an 
Beschäftigten (Repetti, A; Leu, C et al., 2011 
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[a], S.4), sind diese Weisungen 
nachvollziehbar. 

Diese Ausgangslage führte dazu, dass die 
bestehenden Bauzonenreserven, welche ein 
Mehr von gut 35% an zusätzlichen 
Einwohnern hätten fassen können auf 5% bis 
10% je Gemeinde reduziert werden sollten 
(Repetti, A; Leu, C et al., 2011 [a], S.7). 

Eine reine Rückzonung ist jedoch eine 
materielle Enteignung, das heisst die 
Gemeinden hätten insgesamt rund zehn 
Millionen Franken an Entschädigungen 
zahlen müssen, was die kommunalen 
Finanzen bei weitem überstieg (Repetti, A; 
Leu, C et al., 2011 [a], S.9). 

Zusammen mit der Forderung die Bauzonen 
in den Gebieten mit guter Erreichbarkeit 
durch den öffentlichen Verkehr zu 
konzentrieren (Leu, C; Prélaz-Droux, R. et al; 
n.d) wurde daher ein Teil der überschüssigen 
Bauzonen an eine interkommunale Zone 
einer gut angebundenen Gemeinde zugeteilt 
(Croy-Romainmôtier), während in den 
einzelnen Gemeinden eine Rückzonung in die 
Landwirtschaftszone oder in eine Grünzone 
stattfand. So konnte die Entwicklung eines 
lokalen Zentrums gefördert werden (Repetti, 
A; Leu, C et al., 2011 [a], S.7). 

Insgesamt wurde so eine Reduktion der 
Bauzonen in sieben bis acht Gemeinden von 
15'000 m2 bis 25'000 m2 angestrebt, während 
in Croy- Romainmôtier ein neues Quartier mit 
500 bis 600 Einwohnern mit rund 10'000 m2 
an Fläche entstehen sollte. Insgesamt kann 
so eine Reduktion auf unter 30% an 
zusätzlichen potentiellen Einwohnern erreicht 
werden und eine Reduktion auf die Hälfte der 
Fläche an Bauzonen (Repetti, A; Leu, C et al., 
2011 [a], S.9). Das heisst es wurden einige 
Rückzonungen vorgenommen, aber der 
Hauptteil der Bauzonen wurde umgelegt. Dies 
entspricht also nicht vollkommen der 
Forderung nach einer Reduktion der 
Bauzonen, kommt dem Ziel aber bereits 
entgegen. Ebenso wird sichergestellt, dass 
die Bauzonen, welche nicht rückgezont 
werden können an einem sinnvollen Standort 
überbaut werden. 

Eine der Hauptschwierigkeiten bei einer 
Landumlegung von Wohnzonen ist die 
Verschiebung von Eigentümerrechten. 
Idealerweise ist der Landeigentümer der 
Kanton oder die Gemeinden, dies ist aber 
eher selten der Fall. In der Vallon du Nozon 
hat man versucht möglichst Landstücke 
umzulegen, die ohnehin nicht bebaubar 
gewesen wären (Repetti, A; Leu, C et al., 

2011 [a], S.7), da sie aufgrund von 
Erbgemeinschaften oder sonstigem nur sehr 
schmal oder kleinflächig waren. Mit einem 
Zusammenschluss dieser Parzellen in einer 
zentral gelegenen Gemeinde ist eine dichte 
Bebauung des Gebiets möglich.  

Die Grundeigentümer erhalten in der neuen 
zentralen Bauzone ein Miteigentümeranteil im 
Wert ihres ursprünglichen Grundstücks (ibid, 
2011 [a], S.7). Von Bedeutung war natürlich 
auch, dass die Nachfrage nach Wohnraum 
momentan extrem gering ist (ARE 
Erfahrungsaustausch, 2012), das 
Verlustpotential ist somit nicht sehr hoch. 
Abbildung 7 zeigt das Prinzip der 
Landumlegung, wie es im Vallon du Nozon 
angewendet wurde.  

Abbildung 7: Prinzip der Landumlegung 
(Anon., 2012, S.20). 
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Wie man in der Abbildung erkennt werden die 
zwischenliegenden, schwer überbaubaren 
Grundstücke (hier der Gemeinde Bofflens) in 
das neue Lokalzentrum umverteilt und in der 
Ursprungsgemeinde werden die Grundstücke 
zurückgezont. Insgesamt findet so zwar keine 
Rückzonung statt, das Bauland wird aber 
effizienter eigesetzt. 

Für die Verteilung zwischen den Gemeinden 
soll ein gemeinsamer 
Regionalentwicklungsfonds geschaffen 
werden, welcher die Steuervorteile des neuen 
Quartiers gemäss den Investitionen und 
weiteren Kriterien umverteilt (Repetti, A; Leu, 
C et al., 2011 [a], S.7). Zunächst sollten für 
den Verteilschlüssel auch nicht monetäre 
Werte beziffert werden, im Endeffekt einigte 
man sich allerdings auf eine reine Bezifferung 
der Bodenwerte (ARE Erfahrungsaustausch, 
2012). 

Für die Landumlegung wurden verschiedene 
Varianten (mit einem Indikatorensystem von 
insgesamt 27 Indikatoren) ausgearbeitet um 
einen Vergleich zu ermöglichen und die 
vergleichsweise beste Variante realisieren zu 
können (Repetti, A; Leu, C et al., 2011 [b], 
S.3). Abbildung 8 zeigt die vorgenommene 
Bewertung der verschiedenen Szenarien. 

Mit ausschlaggebend sind Grössen wie die 
Reduktion der unbebauten Bauzonen, das 
Potential an Einwohnern für das neue 
Lokalzentrum und die Konformität mit dem 
kantonalen Richtplan. Die beste Variante 
erzielt demnach die grösste 
Bauzonenreduktion bei möglichst grosser 
Konformität mit dem kantonalen Richtplan 
(PDCn) und hat keine übermässigen 
Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen. 
Die Varianten ergeben sich aus einer Reihe 
von verschiedenen Kombinationen der 
unüberbaubaren Grundstücke, welche sich 
theoretisch in das neue Lokalzentrum 
umlegen lassen. 

Abbildung 8: Bewertung der Varianten 
(Repett i ,  A; Leu, C et al. ,  2011 [b], S.19). 

Das Beispiel VOTERR macht ersichtlich, dass 
eine Landumlegung von Wohnzonen einen 
hohen Komplexitätsgrad aufweist. Dies ist 
wohl einer der Gründe warum es soweit das 
Einzige der ARE Modellvorhaben ist, das eine 
solche Landumlegung von Wohnzonen 
realisiert. 
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3.1.6  Weitere Beispiele aus der Schweiz 

Neben den oben beschriebenen Projekten 
gibt es noch einige, welche hier nicht genauer 
thematisiert werden sollen, da sie teils 
aufgrund der mangelnden 
Informationsgrundlagen und teils aufgrund 
der Beschaffenheit der Projekte keine neuen 
Erkenntnisse für diese Arbeit bringen würden. 

Der Vollständigkeit halber sollen sie trotzdem 
kurz genannt werden. 

• Zone d’activités régionale de 
Delémont (ZARD), Kanton Jura, 

• Système de répartition des fonctions, 
charges et bénéfices pour la Région 
Entre-deux-Lacs, Kanton Neuenburg, 

• Überkommunale Nutzungsplanung 
und Landumlegung Region Thun-
InnertPort (TIP), Kanton Bern, 

• Microrégion Haute-Sorne, Kanton 
Jura. 

3.2 Ausländische Modelle 

Die Recherchen zu den Aktivitäten 
verschiedener ausländischer 
Regionalentwicklungsverbände oder 
regionaler Regierungsebenen (siehe Anon, 
2003; Bartolini, 2011 und Communities and 
Local Government, 2008) haben im 
wesentlichen gezeigt, dass ein 
Chancenausgleich, wie er für die Region 
Sursee-Mittelland angestrebt wird, im Ausland 
nur ansatzweise vorkommt. Teilweise werden 
verschiedene Kostenverteilmechanismen 
vorgestellt, oftmals wird ein Ausgleich als Teil 
der Regionalentwicklung aber gar nicht erst 
thematisiert. 

Die Gemeindeautonomie in der Schweiz ist 
wesentlich höher als in anderen Ländern, 

besonders im Bezug auf finanzielle Aspekte 
was die Rahmenbedingungen für einen 
Ausgleich erheblich ändert. 

Eine wesentliche Schwierigkeit stellt daher 
die Vergleichbarkeit dar. In Österreich, wo 
ebenfalls eine relativ hohe 
Gemeindeautonomie herrscht, sind trotzdem 
erhebliche Unterschiede vorhanden. So 
könnten die Gemeinden sich theoretisch als 
regionale Organisation zusammentun und 
eine Regionalsteuer erheben (Sillipp, 
Vojtisek, 2006, S.26). Dies würde der 
regionalen Ebene eine Finanzhoheit 
verschaffen. Auch wenn laut den Autorinnen 
diese Möglichkeit kaum ausgeschöpft wird, da 
„die regionale Organisation in die Rechtsform 

einer Gebietskörperschaft übergeführt werden 
müsste“ (ibid, 2006), sind breitere 
Handlungsspielräume gegeben.  

Aufgrund der unterschiedlichen politischen 
Gegebenheiten sind daher die regionalen 
Strukturen in anderen Ländern teilweise 
institutionell besser verankert und haben 
darum auch einen grösseren Entscheidungs- 
und Handlungsspielraum, der in der Schweiz 
so noch nicht vorhanden ist. 
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3.3 Grenzen der bestehenden Modelle 

Wie die Beschreibung der bestehenden 
schweizerischen Ausgleichsmodelle zeigt ist 
eine überkommunale Zusammenarbeit auf 
nutzungsplanerischer Ebene, auch bei sehr 
grossem Willen, immer noch ein sehr 
konfliktgeladenes Thema. Der ARE 
Erfahrungsaustausch zeigte auch, dass oft 
mit grösseren Zielen und mehr beteiligten 
Akteuren angefangen wurde, diese aber im 
Verlauf der Realisierung reduziert werden 
mussten, da sonst keine Umsetzung möglich 
gewesen wäre. So sind in vielen Beispielen 
nur wenige Gemeinden einer gesamten 
Region beteiligt. Am effektivsten erweist sich 
der Handlungsdruck von Seiten des Kantons 
im Beispiel VOTERR. Ansonsten scheint es 
sind die Interessen der einzelnen Gemeinden, 
besonders in finanzieller Hinsicht zu 
dominierend. 

Meist erfolgte aber auch eine Reduktion der 
Ziele und beteiligten Akteure nachdem die 
ersten Erhebungen und Analysen 
durchgeführt waren, da sich herausstellte, 
dass die Potentiale (z.B. für eine 
Landumlegung) gar nicht gegeben waren. 

Das heisst besonders eine gute 
Vorbereitungsphase, in der zuerst die 
Möglichkeiten analysiert werden, kann 
ausschlaggebend sein für eine 
überkommunale Zusammenarbeit im Bereich 
der Nutzungsplanung auf breiterer Basis. 

Interessant ist auch, dass noch kein Projekt 
realisiert wurde, welches als ‚umfassend’ 
bezeichnet werden kann. Das heisst es 
besteht immer nur ein Fokus für die 
Zusammenarbeit, entweder gemeinsame 
Industriezonen oder gemeinsame 
Wohnzonen oder ein 
Freiflächenmanagement, aber noch keine 
Umsetzung in allen Bereichen. Befasst man 
sich mit den Herausforderungen der 
Zusammenarbeit auf diesen Ebenen ist auch 
verständlich wieso dies der Fall ist, jedoch 
sollte man nicht ausser Acht lassen, dass es 
eigentlich notwendig wäre in allen drei 
Bereichen zu kooperieren, um eine wirklich 
effektive regionale Nutzungsplanung zu 
erreichen und somit die haushälterische 
Bodennutzung durchzusetzen. 

Inwiefern eine solche umfassende 
überkommunale Nutzungsplanung durch rein 
freiwillig basierte Zusammenarbeit umgesetzt 
werden kann ist fraglich. Dies soll nicht 
heissen, dass eine Kooperation auf einer 
freiwillig formalisierten Ebene gänzlich 
unmöglich ist, die Erfahrungen mit den 
bestehenden Projekten zeigen jedoch, dass 
dadurch die Handlungsmöglichkeiten, und die 
ursprünglichen Ziele, oft stark eingeschränkt 
werden. 

Es hat sich auch gezeigt, dass in vielen 
Beispielen der letztendliche Ausgleich 
zwischen den Gemeinden über einen 
klassischen Finanzausgleich erfolgt, der mit 
einem Verteilschlüssel die Erträge und 
teilweise auch die Kosten aufteilt. In den 
Beispielen wo dies nicht der Fall ist 
(Langenthal, Birsstadt) ist der Ausgleich gar 
nicht erst erfolgt. 
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4 Potentielle Ausgleichsmöglichkeiten 

4.1 Territoriale Ansätze

4.1.1  Gemeinsame Wohn- und Arbeitszonen 

In Anlehnung an einige der schweizerischen 
Modelle, wie sie in Kapitel 3.1 aufgeführt 
wurden, können gemeinsame 
nutzungsplanerische Zonen geschaffen 
werden. Dies muss sich nicht rein auf 
Industriegebiete beschränken, eine 
gemeinsame Wohnzone ist auch denkbar. 

Wie das Beispiel VOTERR aus dem Kanton 
Waadt zeigt ist dies vom Umsetzungsaufwand 
ein sehr anspruchsvolles Unterfangen.  

Des Weiteren war im Fall von VOTERR auch 
von zentraler Bedeutung, dass der Kanton die 
Vorgabe zur Reduzierung der vorhandenen 
Bauzonen schuf. Mit dem Druck der 
kantonalen Behörden war der 
Handlungsbedarf bereits gegeben. Eine 
Reduktion auf freiwilliger Basis wird aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht umsetzbar sein 

aufgrund des starken Wettbewerbsdrucks, 
wie er bereits in der Einleitung beschrieben 
wurde. 

Wie der Erfahrungsaustausch des ARE zeigte 
ist es für die überkommunale Planung wichtig, 
dass win-win Situationen entstehen. Sind für 
alle Beteiligten die Vorteile klar ersichtlich 
wird es wesentlich einfacher eine 
abgestimmte Planung zu realisieren. 

Diese Voraussetzung ist allerdings bei 
überkommunalen Industriezonen viel eher 
gegeben, als bei Wohnzonen da es sich 
aufgrund der niedrigeren Steuereinnahmen 
um ein weniger sensibles Thema handelt. 

Trotzdem wäre es denkbar überkommunale 
ESP-Zonen auch im Bereich des Wohnens zu 
schaffen. Dies lässt sich in zwei 
verschiedenen Varianten realisieren. 

Einerseits können neue ESP-Wohngebiete 
geschaffen werden, andererseits können aber 
auch bereits bestehende Wohngebiete in 
diese neuen regionalen Zonen 
ausgeschieden werden. 

Der Vorteil von bereits bestehenden 
Wohngebieten, welche neu in einen 
regionalen Perimeter fallen besteht darin, 
dass sich Fragen nach der Handhabung von 
Erschliessungs-, Betriebs-, und weiteren 
Kosten erübrigen. Allerdings stellen sich 
andere Fragen im Bereich der Besteuerung. 
So kann der Steuerfuss, wie bis anhin, dem 
der Standortgemeinde entsprechen oder 
alternativ wird ein regional gemittelter 
Steuerfuss implementiert. Dabei muss in 
Betracht gezogen werden, dass grosse 
Diskrepanzen zu dem Steuersatz der 
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Standortgemeinde eventuell schlecht von der 
ansässigen Bevölkerung aufgefasst werden. 

Eine weitere Frage stellt sich bei der 
Verteilung der Planungshoheit. Aus 
politischer Sicht macht es Sinn die 
Planungshoheit bei der Standortgemeinde zu 

belassen. Im Falle einer neuen 
Gebietsentwicklung ist es unter Umständen 
aber auch sinnvoll die Entwicklung durch die 
Region gemeinsam zu tragen, dies würde die 
Beteiligung aller involvierten Akteure richtig 
verankern. Diese Frage erübrigt sich 
momentan jedoch ohnehin, da nur die 

Gemeindestufe eine rechtskräftige Planung 
durchführen kann. Es wäre also zunächst 
eine Reform notwendig, welche die 
regionalen Weisungskompetenzen in der 
Nutzungsplanung ausweitet. 
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4.1.2  Ausgleich nach räumlichen Charakterist iken 

Wie aus der räumlichen Darstellung des 
kantonalen Finanzausgleichs in Kapitel 2.6 
ersichtlich wurde, gibt es in der Region 
erhebliche Unterschiede im Bezug auf die 
finanzielle Leistungsfähigkeit. Auffällig ist vor 
allem das konzentrische Muster um den 
Sempachersee, welches in erster Linie durch 
Standortvorteile hervorgerufen wird. 

Daher wäre es denkbar einen 
Ausgleichsmechanismus zu implementieren, 
welcher auf einer konzentrischen Vereinigung 
aller finanzstarken und aller finanzschwachen 
Gemeinden beruht (Abbildung 9) und einen 
Ausgleich von innen nach aussen schafft. 

Abbildung 9: Schematische Darstel lung 

eines konzentr ischen Ausgleichs von innen 
nach aussen (Eigene Darstel lung). 

Eine Problematik in der Umsetzung eines 
solchen Mechanismus ist die Tatsache, dass 
es wesentlich mehr finanzschwache 
Gemeinden in der Region gibt. 

Die Ausgestaltung eines solchen Ausgleichs 
erfolgt wiederum finanziell. Dieser Ansatz 
würde eine Art Pauschalausgleich schaffen. 

Zu bedenken bleibt jedoch, dass bei diesem 
Ansatz eine Situation geschaffen wird, welche 
zwar einen finanziellen Ausgleich schafft, 
aber ansonsten keine erheblichen Vorteile für 
eine koordinierte überkommunale Planung 
schafft. Daher wären aus dieser Perspektive 
Fusionen zwischen einer finanzstarken und 
jeweils zwei bis drei finanzschwachen 
Gemeinden (also eine sektorielle 
Vereinigung) eher in Erwägung zu ziehen 
(siehe Abbildung 10). Dies erlaubt eine 
bessere Abstimmung zwischen den eher 
peripher gelegenen Gebieten der Region, mit 
den zentralen Gebieten und schafft auch 
einen finanziellen Ausgleich, welcher über 

dies auch noch mit Kantonsmitteln weiter 
unterstützt wird. 

Abbildung 10: Schematische Darstel lung 
einer Vereinigung von f inanzstarken und 
f inanzschwachen Gemeinden (Eigene 
Darstel lung). 

Das ein solcher Vorschlag politisch schwer 
umsetzbar sein dürfte ist natürlich eine 
Tatsache, wobei nicht zu verachten ist, dass 
in den Modellvorhaben des ARE (bei der 
Region Haute-Sorne) die Zusammenarbeit 
verschiedener Gemeinden auch schon zur 
Gemeindefusion geführt hat, aus Gründen der 
Koordination und Umsetzbarkeit der 
angestrebten Projekte (ARE 
Erfahrungsaustausch, 2012). 
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4.2 Finanzielle Ansätze 

4.2.1  Klassischer Finanzausgleich mit Kriter ien 

Ein klassischer Finanzausgleich, der Lasten 
und Nutzen abwägt und diese versucht so 
weit wie möglich zu quantifizieren ist 
grundsätzlich immer möglich. Die 
grundlegenden Schwierigkeiten dieses 
Ansatzes sind jedoch nicht zu ignorieren. 

In erster Linie muss immer genau festgelegt 
werden, welche Kriterien zur Messung von 
Nutzen und Lasten gewählt werden. Dies hat 
vielmals zur Schwierigkeit, dass räumliche 
Entwicklungen nicht nur direkt messbare 
Effekte aufweisen sondern auch 
weitreichendere Auswirkungen, ökonomische 
ausgedrückt also zum Beispiel externe 
Effekte (Kosten) und Spillovers.  

Natürlich lässt sich über die wirkliche Grösse 
und Auswirkungen solcher Effekte 
debattieren, insbesondere variieren sie auch 
stark mit dem Betrachtungszeitraum. Mit einer 

Ausdehnung des Betrachtungszeitraums 
erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit 
solcher Effekte. Allerdings sind diese auch 
noch stark abhängig von Faktoren, die durch 
die räumliche Entwicklung nicht gesteuert 
werden können, wie beispielsweise der 
allgemeinen konjunkturellen Entwicklung und 
im regionalen Kontext die 
regionalökonomische Dynamik. 

Wie sich also zeigt ist eine Quantifizierung der 
Nutzen und Lasten einer räumlichen 
Entwicklung mit erheblichen Schwierigkeiten 
verbunden. Ein qualitativer Versuch einer 
solchen Bewertung wurde für die 
Agglomeration Langenthal vom Planteam S 
vorgenommen (siehe Anhang 4) und soll 
daher hier nicht weiter ausgeführt werden. 

Die Optionen welche sich also in diesem 
Ansatz bieten sind demnach:  

• entweder eine eigens festgelegte 
Anzahl von Kriterien, mit einer 
zugehörigen Wertung, welche die 
Grundlage für einen 
Berechnungsschlüssel darstellen 
würde, 

• oder eine Anlehnung, 
beziehungsweise Übernahme, der 
Kriterien des kantonalen 
Finanzausgleichs. 

Beide Möglichkeiten haben zur Folge, 
dass nochmals ein ergänzender 
Mechanismus zum kantonalen Ausgleich 
eingeschoben wird, wobei die letztere 
Möglichkeit wenig bis gar nicht auf 
räumliche Entwicklungen reagiert. 
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4.2.2  Klassischer Finanzausgleich ohne Kriter ien (auf Konsens-Basis) 

Eine weitere Möglichkeit die sich im Bereich 
des klassischen finanziellen Nutzen-
Lastenausgleichs bietet ist eine Umverteilung 
der finanziellen Mittel ohne die dazugehörigen 
Wertungskriterien und Berechnungsschlüssel. 

Dies kann einerseits auf dem Konsens ruhen, 
dass gewissen Gemeinden, als Folge der 
überkommunalen räumlichen Planung, 
potentielle Entwicklungsmöglichkeiten 
vorenthalten werden und somit, in 
Anerkennung dessen, ein gewisser Betrag als 
Pauschalausgleich überwiesen wird. Es 
handelt sich also um eine Art symbolische 
Transaktion. Dies ist sowohl kontinuierlich als 
auch als Einmalzahlung möglich. 

Andererseits besteht die Möglichkeit gewisse 
Annahmen zu treffen, die den regionalen 
Nutzen-Lastenausgleich stützen, ohne eine 
genaue Erfassung aller massgebenden 
Kriterien zu treffen. 

Es findet eine einfache Annahme über 
potentielle Kosten und Nutzen einer 
Entwicklung oder vorenthaltenen Entwicklung 
statt. Also die Grundlegenden Einnahmen wie 
Steuereinnahmen und Ausgaben wie 
Erschliessungskosten. Diese werden 
pauschal mit einer geschätzten (empirisch 
gestützten) Wertung dotiert, ohne eine 
genaue Erfassung der eigentlichen 
Zahlungsflüsse vorzunehmen. 

Dies erfordert wiederum Konsens zwischen 
den Beteiligten Gemeinden über die 
Kostenannahmen, was unter Umständen sehr 
schnell wieder in der Forderung nach einer 
genauen Erfassung der Kosten führen kann, 
womit man wiederum beim klassischen 
Finanzausgleich, mit Erfassung aller Kriterien, 
wäre. Daher ist dieser Ansatz etwas in Frage 
zu stellen, sollte jedoch seitens aller 
Gemeinden Einigkeit bestehen, dass eine 
genaue Erfassung aller Kosten und Nutzen 
nicht möglich oder zu aufwendig ist, ist dies 
eine gute Möglichkeit um weiterhin einen 
Ausgleich auf rein finanzieller Basis zu 
ermöglichen.

4.2.3  Einfügung eines prospektiven Instruments in den kantonalen Finanzausgleich 

Die Einfügung eines prospektiven Instruments 
in den kantonalen Finanzausgleich hätte viele 
Vorteile, auf kantonaler als auch regionaler 
Basis. Einerseits ist der Druck von kantonaler 
Seite ein guter Katalysator um eine regional 
abgestimmte Planung zu erreichen, wie das 
Beispiel VOTERR im Kanton Waadt 

ersichtlich macht. Andererseits ist ermöglicht 
es den regionalen Entscheidungsträgern auf 
einer breiteren institutionellen Basis zu 
arbeiten welche so dringend benötigt wird. 

Ein prospektives Instrument im kantonalen 
Finanzausgleich muss nicht unbedingt aus 

einem neuen Element des Finanzausgleichs 
bestehen. Effektiv wäre beispielsweise eine 
konditionale Bindung der zugesprochenen 
Gelder. 

Dazu muss die Summe der konditional 
gesprochenen Gelder natürlich hoch genug 
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sein um eine Wirkung zu erzielen. Sollten 
beispielsweise nur die Hälfte der Gelder des 
kantonalen Finanzausgleichs bedingungslos 
gesprochen werden, bestünde für die 
Gemeinden ein erheblicher Anreiz (oder gar 
eine Notwendigkeit) die Konditionen zum 
Erhalt der anderen Hälfte zu erfüllen. 

Die Kondition müsste dementsprechend ein 
Instrument sein, welches die regionale 
Entwicklung fördert und koordiniert. Dies wäre 
beispielsweise mit einem räumlichen 
Entwicklungskonzept gegeben. 

Die Umsetzung ein jeder Massnahme aus 
dem Konzept kann als Meilenstein 
verstanden werden. Die Erfüllung 
verschiedener Massnahmen im Bereich 
Verkehr oder Siedlung wäre dann die 
jeweilige Kondition für den Zuspruch der 
Finanzausgleichsgelder. Der mögliche Ablauf 

dieses Prozesses wird in der Variante A (in 
5.1) genauer aufgezeigt.  

Zu beachten bleibt, dass ein solches Konzept 
über längere Zeit Gültigkeit hat, während die 
Zahlung der Finanzausgleichsgelder jährlich 
erfolgt. Somit müssten Meilensteine in der 
Umsetzung definiert werden, welche als 
Kondition zum Beitragsempfang dienen. 

Bei einer solchen Implementierung muss 
unbedingt auch sichergestellt werden, dass 
die Bedingungen für den Zuspruch der Gelder 
für alle Regionalentwicklungsträger gleich 
sind und nicht vom jeweilig vorgelegten 
Konzept abhängig gemacht werden, was es 
ermöglichen würde das Konzept so zu 
gestalten, dass die Meilensteine einfacher zu 
erreichen sind. 

Eine weitere wichtige Grundvoraussetzung 
ist, dass die Gemeinden welche zum 
kantonalen Finanzausgleich mit ihren Mitteln 

beitragen, einen Anreiz bekommen selber 
auch an den regionalen Siedlungs- und 
Verkehrskonzepten teilzunehmen. Dies ist bei 
einer reinen konditionalen Verteilung der 
Gelder nicht gegeben, da die finanzstarken 
Gemeinden ohnehin nicht von den Geldern 
des kantonalen Finanzausgleichs schöpfen. 

Den finanzstarken Gemeinden müsste also 
beispielsweise eine Reduktion der Beiträge, 
die sie leisten müssen, gewährleistet werden, 
sofern sie sich auch an die konditionalen 
Meilensteine halten. Dies erfordert natürlich 
einen zusätzlichen finanziellen Aufwand 
Seitens des Kantons, dieser dürfte jedoch 
nicht erheblich sein, da ohnehin nur 12 der 
insgesamt 87 Gemeinden im Kanton Luzern 
Zahlungen an Finanzausgleich leisten 
(LUSTAT, 2011). 
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4.3 Ideelle Ansätze 

4.3.1  Mehrwertprojekte 

Ein möglicher Ansatz für einen ideellen 
Ausgleich sind Mehrwertprojekte, so wie sie 
auch für die Agglomeration Langenthal 
vorgeschlagen wurden. Allerdings muss noch 
genauer definiert werden, wie solche 
Mehrwertprojekte ausgestaltet werden 
können. 

Im Fall der Agglomeration Langenthal sollten 
die Mehrwertprojekte in Bezug zu den 
gemeinsam geschaffenen regionalen 

Arbeitszonen bleiben (ARE 
Erfahrungsaustausch, 2012). Breitere 
Mehrwertprojekte sollten jedoch auch in 
Betracht gezogen werden. 

Es könnten beispielsweise gemeinsame 
Infrastrukturen realisiert werden. 
Verkehrsinfrastrukturen im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs könnten zur 
zielgerichteten Entwicklung eingesetzt 
werden. Allerdings bleibt zu bedenken, dass 

eine solche Investition relativ hoch ausfallen 
dürfte und es schwierig sein dürfte eine 
Investition zu finden von der alle RET 
Gemeinden profitieren können. 

Es muss sich auch nicht zwingendermassen 
um konkrete Infrastrukturprojekte handeln. 
Denkbar wäre auch die Förderung von einer 
ausgebauten intrakommunalen 
Zusammenarbeit bei verschiedenen 
Sachthemen. 

4.3.2  Gemeinsamer Einkommenspool aus ESP-Gebieten 

In diesem Ausgleichsmodell definiert der RET 
ESP-Gebiete in allen drei Bereichen 
(Wohnen, Arbeiten und Freizeit). Aus den 
Erträgen dieser Gebiete wird ein Teil in einen 
gemeinsamen Einkommenspool 
eingespiesen. Die Einnahmen aus diesem 
Einkommenspool werden dann wiederum 
flächenateilsmässig zurückverteilt. 

Bei den ESP-Freizeit Gebieten fallen nahezu 
keine Erträge an, die Kosten für den Unterhalt 
solcher Gebiete halten sich aber auch in 
Grenzen somit liessen sich mit den Erträgen 
aus den ESP Gebieten Wohnen und Arbeiten 
eine Querfinanzierung der Freizeitgebiete 
erreichen. 

Dies ist ein wichtiger Bestandteil dieses 
Modellansatzes, da für gewöhnlich die 

Anreize für einen Fokus im Bereich der 
Freizeit und daher der Natur- und 
Landschaftspflege fehlen. Die fehlenden 
Einnahmen in diesem Bereich machen es für 
die Gemeinden nicht attraktiv genug eine 
Planung in Einbezug dieser Aspekte 
durchzuführen. 

Die Abbildung 13 (Variante C ‒ 5.3) zeigt 
schematisch auf wie die Erträge in den 
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gemeinsamen Einkommenspool fliessen und 
zweckgebunden zurückfliessen. 

Welche genaue Höhe die Abgaben an den 
gemeinsamen Einkommenspool haben, 
müsste genauer ermittelt werden ein 
prozentualer Anteil von bis zu 10% erscheint 
realistisch. Die Standortgemeinden sollen die 

Wohn- und Arbeitsgebiete weiterhin 
kostenrelevant bewirtschaften können. 

Eine Alternative zu diesem Ansatz, mit dem 
selben Finanzierungsprinzip, wäre die 
Verwendung der Erträge aus dem 
Einkommenspool für gemeinsame Projekte, 
wie sie im Sinne der Mehrwertprojekte zuvor 

vorgeschlagen wurden. Abbildung 14 
(Variante C ‒ 5.3) zeigt dies nochmals 
schematisch auf. 
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5 Potentielle Lösungsansätze für den RET 

5.1 Variante A: Finanzieller Ausgleich mittels eines Instruments im Kantonalen Finanzausgleichs 

Der kantonale Finanzausgleich in seinem 
heutigen Format ist retrospektiv ausgerichtet 
und korrigiert in erster Linie Unterschiede in 
den Einkommensquellen der Gemeinden. Um 
Anreize für eine überkommunale 
Zusammenarbeit zu schaffen muss aber 
vorausschauend gearbeitet werden, daher 
wäre es sinnvoll ein prospektives Element in 
den kantonalen Finanzausgleich einzufügen. 

Mit der anstehenden Revision des 
Raumplanungsgesetzes (RPG) ist davon 
auszugehen, dass den Kantonen in Zukunft 
mehr Pflichten zugetragen werden, um eine 
regional abgestimmte Siedlungsentwicklung 
zu realisieren. 

Der Kanton könnte einen erheblichen Teil 
(zum Beispiel die Hälfte) der Gelder, welche 
für den Kantonalen Finanzausgleich 
verwendet werden, an die Erfüllung 
regionalplanerischer Ziele knüpfen. Das 
heisst die Gelder würden nur dann voll über 
den Kanton verteilt, wenn ein 

behördenverbindliches regionales Siedlungs- 
und Verkehrsentwicklungskonzept vorliegt 
und Massnahmen daraus umgesetzt werden. 
Dieser Schritt hätte somit auch zur Folge, 
dass für sämtliche Gemeinden ein Bonus 
Malus besteht sich einem RET 
anzuschliessen. Gleichzeitig würde die 
Regionalplanung flächendeckend verankert, 
aufgrund der kantonalen Weisung und dem 
entsprechenden Handlungsdruck. Den 
Gemeinden die Beiträge leisten, müsste eine 
Reduktion als Anreiz gewährt werden. 

Eine Ausweitung dieses Konzepts wäre die 
konditionelle Verknüpfung mit mehreren 
Meilensteinen in der Umsetzung des 
Siedlungs- und 
Verkehrsentwicklungskonzepts. Eine erste 
Grobskizze dessen ist in 11 ersichtlich. 

Für den RET Sursee-Mittelland wäre eine 
solche Variante eine der bestmöglichen 
Optionen. Da der RET Sursee-Mittelland, im 
Gegensatz zu vielen der vorgestellten 

Gebiete, keine stagnierende oder gar 
abnehmenden Bevölkerungsentwicklung 
aufweist, dürfte es sehr schwierig werden auf 
freiwilliger Basis einen flächendeckenden 
Konsens zu finden, da die potentiellen 
Verluste der Gemeinden viel präsenter sein 
werden, als in Gebieten wo die 
Bevölkerungsentwicklung stagniert. 

Zusätzlich sollte es im Interesse aller 
Beteiligten liegen eine flächendeckende 
Planung zu ermöglichen, dies heisst aber 
auch, dass es 19 beteiligte Gemeinden gibt, 
das ist wesentlich mehr als es in den 
Modellvorhaben des ARE bis jetzt möglich 
war. Auch hier ist aufgrund der grossen 
Anzahl der Beteiligten eine Konsensfindung 
erschwert.  

Aus dieser Sichtweise heraus wäre es 
sinnvoll Schritte für die Umsetzung der 
Regionalkonzepte als Konditionalbedingung 
für die Freigabe der Finanzausgleichsgelder 
des Kantons festzulegen. 
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Abbildung 11: Mögliche Teilschrit te in der Erarbeitung einer räumlichen Entwicklungsstrategie (RES) (Eigene Darstel lung). 

Abbildung 11 vermittelt eine erste Skizze 
eines möglichen Ablaufs in der Definition der 
Meilensteine an welche die 
Finanzausgleichszahlungen geknüpft werden 

könnten. Welche finanziellen Auswirkungen 
die konditionale Verknüpfung der Hälfte der 
Ausgleichsgelder hat, lässt sich aus Anhang 3 
herauslesen. 
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5.2 Variante B: Territorialer Ausgleich ‒ Regionale ESP-Gebiete 

Ein territorialer Ausgleich bedingt die 
Schaffung von individuellen ESP-Gebieten. 
Die ESP-Gebiete wären regionale Gebiete, 
welche losgelöst von der jeweiligen 
Standortgemeinde bestünden. Das heisst die 
Steuereinnahmen dieser Gebiete werden 
Einwohneranteilsmässig auf alle Gemeinden 
verteilt. Es kann sowohl der Steuerfuss der 
Standortgemeinde dafür gewählt werden oder 
man implementiert eine neuen regionalen 
Steuerfuss, der zum Beispiel gemittelt aus 
allen Gemeinden festgelegt wird. 

Dabei sind nicht unbedingt neue Gebiete zu 
schaffen, welche speziell ausgewiesen 
werden müssten, sondern es kann auf 
bestehende Gebiete von regionaler 
Bedeutung zurückgegriffen werden. Somit 
wird auch die Frage nach der Aufteilung der 
Erschliessungskosten und weiteren 
Aufwendungen im Bereich dieser Gebiete 
vereinfacht. 

Die Nutzungsplanungshoheit sollte vorerst 
aus politischen und Machbarkeitsgründen bei 
der jeweiligen Standortgemeinde verbleiben. 

Für die Region Sursee-Mittelland dürfte 
dieses Modell einen erheblichen Nutzen 
bringen, da in den letzten Jahren ein 
Bevölkerungszuwachs zu beobachten war. 
Aller Wahrscheinlichkeit wird diese 
Entwicklung aufgrund des zunehmenden 
Preisdrucks in der Stadt Luzern auch noch 
weiterhin anhalten. 

Wie aus der bestehenden Analyse der HSLU 
und den Analysen aus dem kantonalen 
Finanzausgleich ersichtlich wurde konzentriert 
sich diese Entwicklung jedoch hauptsächlich 
um den Sempachersee, und entlang der 
entsprechenden Verkehrsinfrastrukturen. Aus 
nutzungsplanerischer Sicht macht es Sinn die 
künftige Entwicklung in diesem Bereich zu 
konzentrieren, nicht zuletzt auch um eine 
effizientere Siedlungsstruktur fördern zu 
können. Mit diesem Modell können die 
Gemeinden um den Sempachersee weiterhin 
von der Entwicklung auf ihrem Gebiet 
profitieren, auch im Bezug auf zukünftige 
Entwicklungen, es wird aber auch den 
periphereren Gemeinden möglich von den 
Standortvorteilen der Region zu profitieren. 

Eine Umsetzungsschwierigkeit wird sein, dass 
die Standortgemeinden der regionalen ESP-
Gebiete nicht unbedingt einen Zusatznutzen 
aus diesem Modell ziehen können und für die 
Kosten der Erschliessung in der 
ursprünglichen Erstellung aufkommen 
mussten, was die Befürwortung des Modells 
erschweren könnte. Allerdings ist das Modell 
auch eine gute Stütze für die Befürwortung 
der zukünftigen Entwicklung in diesen 
Gemeinden, was in ihrem Interesse ist und 
durch den Ausgleichsmechanismus auch 
breitere Abstützung bei den übrigen 
Gemeinden finden dürfte. 

Abbildung 12 und die Tabellen 1 und 2 
erklären wie dieses Modell funktionieren 
könnte. Sämtliche Einnahmen aus den 
regionalen ESP- Gebieten Wohnen, Arbeiten 
und Freizeit werden als regionale 
Steuereinnahmen erhoben, unabhängig von 
den kommunalen Steuern auf dem restlichen 
Gemeindegebiet. Diese Einnahmen werden 
anschliessend wieder auf alle Gemeinden der 
Region einwohneranteilsmässig 
zurückverteilt. 
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Abbildung 12: Schematische Darstel lung der Funktionsweise eines regionalen Steuerfusses in der Region (Eigene Darstel lung). 

Um eine Modellrechnung eines solchen 
Verteilungsmechanismus zu erstellen wurden 
einige Annahmen getroffen. Es wird hier 
davon ausgegangen, dass in etwa 5% des 
gesamten Ressourcenpotentials der Region 
neu als regionale Steuereinnahmen erhoben 

werden könnten. Dies ergibt den Totalbetrag 
von 8'350'000.- CHF (siehe Tabelle 1). Des 
Weiteren nehmen wir an, dass die meisten 
Steuererträge aus den Wohngebieten 
kommen, daher 80% der gesamten 
regionalen Einnahmen ausmachen. Die 

Einnahmen aus den Bereichen Arbeit und 
Freizeit werden mit 15% respektive 5% 
angenommen. Selbstverständlich ist diese 
Modellrechnung eine reine Annahme und 
entspricht keineswegs den realen 
Verhältnissen, es soll lediglich damit 
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demonstriert werden wie der Mechanismus 
funktionieren könnte. 

Regionale Steuereinnahmen (CHF) 
ESP 
Wohnen 
(80%) 

ESP 
Arbeiten 
(15%) 

ESP 
Freizeit 
(5%) 

Total 
Erträge 
(100%) 

6'680'000.- 1'252'500.- 417'500.- 8'350'000.- 

Tabelle 1:Mögliche Erträge aus regionalen 
Steuereinnahmen. 

Die folgende Tabelle zeigt auf wie die 
regionalen Steuererträge 
einwohneranteilsmässig wieder auf die 
Gemeinden zurückverteilt werden. 
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Gemeinde Mitt lere 
Wohnbevölkerung 

Prozentualer 
Antei l  an totaler 
Wohnbevölkerung 

Rückvertei lung 
Steuererträge 
(Einwohnerantei lsmässig) 
(CHF) 

Beromünster 4,445 7.86 656,103.06 

Büron 2,078 3.67 306,722.64 

Buttisholz 2,953 5.22 435,876.79 

Eich 1,590 2.81 234,691.53 

Geuensee 2,264 4.00 334,177.13 

Grosswangen 2,901 5.13 428,201.34 

Knutwil 1,699 3.00 250,780.45 

Mauensee 1,140 2.02 168,269.40 

Neudorf 1,122 1.98 165,612.52 

Neuenkirch 5,916 10.46 873,229.63 

Nottwil 3,159 5.58 466,283.37 

Oberkirch 3,379 5.97 498,756.41 

Rickenbach 2,208 3.90 325,911.26 

Schenkon 2,517 4.45 371,521.12 

Schlierbach 644 1.14 95,057.45 

Sempach 3,877 6.85 572,263.57 

Sursee 8,681 15.35 1,281,356.73 

Triengen 4,321 7.64 637,800.07 

Wauwil 1,676 2.96 247,385.54 

Total 56,570 100.00 8,350,000.00 
Tabelle 2: Rückvertei lungsmechanismus der regionalen Steuererträge. 
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5.3 Variante C: Ideeller Ausgleich mit einem gemeinsamen Einkommenspool 

Als dritte Variante wäre ein ideeller Ansatz 
denkbar in welchem die ESP-Gebiete 
Wohnen, Arbeiten und Freizeit alle einen 
prozentualen Beitrag ihrer Einnahmen an 
einen gemeinsamen Einkommenspool 
beisteuern. 

Die Erträge die sich so mittel- bis längerfristig 
akkumulieren, können entweder 
flächenanteilsmässig zurückverteilt werden 
(wobei damit indirekt Freizeit-ESP bevorzugt 
gefördert werden) (siehe Abbildung 13), oder 
für gemeinsame Projekte weiterverwendet 
werden. Wie sich diese ausgestalten ist offen, 

denkbar wäre sowohl eine Reinvestition in die 
ESP-Gebiete als auch eine Investition in 
losgelöste Projekte der Region. 

Abbildung 13: Schematische Darstel lung 
des Vertei lungsmechanismus (Eigene 
Darstel lung). 

Wie auch bereits bei Variante B sind die 
grössten Einnahmen (absolut betrachtet) im 
Bereich der ESP Wohnen zu erwarten, diese 
können dann für die Querfinanzierung der 
Freizeit-Gebiete verwendet werden. 

Tabelle 3 illustriert nochmals schematisch wie 
dieser Mechanismus funktioniert (auch hier 
werden rein imaginäre Werte zur 
Veranschaulichung verwendet). 
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 ESP 
Wohnen 
(80%) 

ESP 
Arbeiten 
(15%) 

ESP 
Freizeit 
(5%) 

Total 

Steuererträge Total 
(CHF) 

6’680'000.- 1’252'500.- 417’500.- 8’350'000.- 

Steuererträge 
Prozentual (10%) an 
den Einkommenspool 
(CHF) 

668’000.- 125’250.- 41’750.- 835’000.- 

Flächen (ha) 150 ha 150 ha 300 ha 600 ha 
Flächen prozentual 25% 25% 50% 100% 

Beträge 
Rückvertei lung (CHF) 

208'750.- 208’750.- 417’500.- 835’000.- 

Tabelle 3: Rückvertei lungsmechanismus (f lächenantei lsmässig) an die ESP Gebiete. 

Wie aus der Tabelle zu erkennen ist 
profitieren die ESP Freizeit-Gebiete nach der 
Rückverteilung der Steuererträge stärker als 
die Wohn- und Arbeitsgebiete aufgrund der 
grösseren Fläche. 

Der prozentuale Anteil, welcher an den 
gemeinsamen Einkommenspool abgetreten 
wird muss nicht erheblich sein, ein Spektrum 
bis etwa 10% wäre beispielsweise denkbar, 

sodass die Standortgemeinden noch immer 
kostenrelevant arbeiten können. 

Gerade im Bezug auf die konkrete räumliche 
Situation des RET Sursee-Mittelland ist dieser 
Ansatz eine gute Option, da die periphereren 
Gemeinden des RET mit solchen Freizeit-
ESPs ebenfalls von der räumlich 
koordinierten Nutzungsplanung profitieren 
können. Im Übrigen muss so nicht auf eine 

penible Kriterienauswahl von Vor- und 
Nachteilen geachtet werden. 

Sollte ein solcher Ansatz favorisiert werden 
müsste ermittelt werden, welche Beiträge 
nötig sind um ESP-Gebiete im Bereich 
Freizeit zu unterhalten und welche Grösse für 
die Freizeitgebiete angemessen ist. Da die 
Abhängigkeit der ESP-Freizeitgebiete von 
den beteiligten ESP-Gebieten in den 
Bereichen Wohnen und Arbeiten gegeben ist, 
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wird es wahrscheinlich nicht möglich sein in 
allen periphereren Gemeinden besonders 
grossflächige Gebiete auszuscheiden. 
Dennoch ist eine Profilierung der Region in 
diesem Bereich nicht abwegig, bereits heute 
ist ein erhebliches Angebot vorhanden. 

Bei einem ideellen Ausgleich mit 
Mehrwertprojekten, die durch den 
Einkommenspool finanziert werden (siehe 
Abbildung 14), bleibt die Frage ob diese 
unbedingt in Form einer konkreten 
Infrastruktur realisiert werden müssen. 
Denkbar wäre beispielsweise auch die 
Förderung von einer ausgebauten 

intrakommunalen Zusammenarbeit bei 
verschiedenen Sachthemen. 

Abbildung 14: Schematische Darstel lung 
des Vertei lungsmechanismus mit 
Mehrwertprojekten (Eigene Darstel lung).  
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6 Schlussfolgerungen 

6.1 Empfehlungen 

6.1.1  Empfehlungen an den RET Sursee-Mittel land 

Für den RET Sursee-Mittelland empfiehlt es 
sich genauer zu definieren was der 
Schwerpunkt des angestrebten Ausgleichs 
sein soll und dementsprechend eine Variante 
weiter im Detail zu verfolgen. 

Sollten die Beteiligten zum Schluss kommen, 
dass die Vor- und Nachteile der räumlichen 
Entwicklungen bereits genügend durch die 
Entwicklung selbst räumlich verteilt sind, so 
ist die Variante C eine gute Möglichkeit um 
mit einem gemeinsamen Einkommenspool für 
Mehrwertprojekte die Zusammenarbeit 
zwischen den Gemeinden weiter zu 
verstärken. Das heisst es gibt für alle Vor- 
und Nachteile, diese wiegen sich aber 
gegenseitig ab. Mittels gemeinsamen 
Investitionen können so Situationen 
geschaffen werden, aus denen alle profitieren 
können. Allerdings wird in diesem Modell der 

Umsetzung einer regionalen 
Nutzungsplanung nicht Rechnung getragen 
und es dürfte fraglich sein ob eine Beteiligung 
an Mehrwertprojekten diesem Ziel wirklich 
hilfreich sein kann. 

Eine flächenateilsmässige Rückverteilung der 
Erträge auf die ESP-Gebiete hat das Potential 
die ESP-Gebiete speziell im Bereich Freizeit 
zu fördern, was sicherlich wünschenswert ist. 
Wie das Beispiel der Birsstadt jedoch zeigt 
lässt sich dies auch ohne grössere finanzielle 
Mittel realisieren, allerdings dürfte es in 
Verbindung mit einer regionalen Priorisierung 
der Wohn- und Arbeitsgebiete hilfreich sein 
ein ausgedehntes Modell anzuwenden, wie 
es in Variante C vorgeschlagen wird. 

Variante B hingegen bietet sich an insofern 
als das sie einen ausgedehnteren Ausgleich 
zu den bestehenden Standortvorteilen schafft 

und nicht nur auf neue Entwicklungen 
anwendbar ist. Sie bietet eine territoriale 
Ausweitung des klassischen Nutzen-
Lastenausgleichs und wurde in dieser Form 
ursprünglich auch von den vorgestellten 
Modellvorhaben angestrebt, war aber oft aus 
Gründen der politischen Machbarkeit relativ 
schwierig umsetzbar. 

Sollte man im RET bestrebt sein die 
Regionalplanung institutionell zu verankern, 
was für eine Zusammenarbeit im Bereich der 
Nutzungsplanung eigentlich unerlässlich ist, 
so führt dies zwangsläufig zu einer 
Verankerung auf einer Staatsebene, die 
nächstliegende ist somit der Kanton. Ob dies 
zwangsläufig in der Form sein muss die in 
Variante A vorgeschlagen wird ist in Frage zu 
stellen. Dieses Modell bedingt natürlich einer 
weiteren Ausarbeitung, sollte man den 
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Kanton mit diesem Vorschlag konfrontieren 
wollen. Ebenso muss man sich vor Augen 
führen, dass diese Variante nicht länger im 
Ermessen des RET liegt und sich eine 
Implementierung über längere Zeit 
hinauszögern könnte. 

Abschliessend lässt sich also 
zusammenfassen, dass die drei 
vorgebrachten Varianten sich im 
Konkretisierungsgrad der intrakommunalen 

Zusammenarbeit unterschieden. Die Variante 
C ist eine Möglichkeit um die regionale 
Zusammenarbeit zu verstärken, Variante B 
strebt die Implementierung regionaler 
Nutzungszonen und einem regionalen 
Verteilungsschlüssel an und Variante A 
versucht die Regionalplanung institutionell zu 
verankern und mittels eines Bonus Malus 
Systems obligatorisch zu gestalten. Daher 
muss sich der RET Sursee-Mittelland 

entschieden mit welchem 
Konkretisierungsgrad er die Regionalplanung 
implementieren möchte. Aus Sicht des Ziels 
eine verbindliche und möglichst wirksame 
überkommunale Nutzungsplanung zu 
implementieren, ist es wünschenswert einen 
möglichst hohen Konkretisierungsgrad 
anzustreben. 

6.1.2  Empfehlungen an den Kanton Luzern 

Unabhängig von den hier vorgebrachten 
Varianten ist es aufgrund der Analysen und 
den jetzigen Modellvorhaben naheliegend, 
dass den Regionalentwicklungsträgern 
unbedingt mehr Weisungskompetenzen und 
Verantwortung zugetragen werden müssen, 
um die vom Kanton angestrebten Ziele 
erreichen zu können. Eine freiwillige Basis 
bietet zwar eine gute Ausgangslage ist aber 
angesichts der starken Fiskalautonomie der 
Gemeinden und dem daraus resultierenden 
Wettbewerbsdruck unzureichend um eine 
wirksame überkommunale Nutzungsplanung 
durchsetzen zu können. Um eine solche 
realisieren zu können sind reformierte 
institutionelle Strukturen nötig. 

Gerade um auf kantonaler Ebene eine 
flächendeckende überkommunale 
Nutzungsplanung zu realisieren sind in den 
einzelnen regionalen Entwicklungsträgern zu 
viele Akteure, um einen vollständigen 
Konsens erreichen zu wollen. 

Ist der Kanton also bestrebt eine wirksame 
räumliche Planung zu realisieren, empfiehlt 
es sich diese obligatorisch zu verankern. Der 
Vorschlag diese konditional an den Zuspruch 
gewisser Gelder zu knüpfen ist dabei 
natürlich nur eine Option, die sich allerdings 
als sehr wirkungsvoll behaupten dürfte. Dies 
können zusätzliche Gelder als Anreiz sein, 
angesichts limitierter Budgets wäre es wohl 

einfacher diese an bestehende 
Verteilungsmechansimen zu knüpfen. Zu 
beachten bliebe, dass die Bedingungen für 
die verschiedenen 
Regionalentwicklungsträger einheitlich sein 
müssten und nicht an die jeweiligen Konzepte 
geknüpft. 

Um die Effektivität der vorgelegten Konzepte 
zu beurteilen wäre ein Bewertungsmuster, wie 
es vom Bund bei den 
Agglomerationsprogrammen angewandt wird 
denkbar, mit einer entsprechenden 
Einstufung und Verteilung der Gelder. 
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6.2 Offene Fragen und kritische Reflexion 

Offen bleibt zunächst wie gross mögliche 
Verluste oder Gewinne aus den entgangenen 
Steuererträgen tatsächlich sind und wie viel 
Einfluss dies auf die finanzielle Lage einer 
Gemeinde hat. Eine umfassende 
Untersuchung dessen hätte den Rahmen 
dieser Arbeit überstiegen, ist aber von Nöten 
sofern man einen klassischen 
Finanzausgleich implementieren möchte. Aus 
den Zahlen des Kantonalen Finanzausgleichs 
lässt sich jedoch herauslesen, dass diese 
Erträge nicht unbedeutend sind. 

Ebenfalls zu bedenken ist, dass die 
vorgeführten Beispiele aus den ARE 
Modellvorhaben generell über eine andere 
Ausgangslage verfügen als dies für den RET 
Sursee-Mittelland den Fall ist, und somit die 
Vergleichbarkeit auch nur beschränkt zutrifft. 
Regionale und lokalpolitische Dynamiken 
spielen in solchen Prozessen auch immer 
eine wichtige Rolle, besonders in wichtigen 
Entscheidprozessen ‒ diese können nicht 
erfasst werden und somit lässt sich auch nicht 
abschätzen wie sie sich auf vorgeschlagene 
Modelle auswirken könnten. 

Nicht zuletzt sind die vorgebrachten Varianten 
in diesem Bericht erst in einem 
konzeptionellen Stadium, für eine Umsetzung 
bedürfte es also einer viel fundierten 
Ausarbeitung. Dazu sind teilweise noch 
weitergehende Analysen nötig, sowie eine 
detaillierte Betrachtung der erforderlichen 
Teilschritte, sowie die Abstimmung mit den 
beteiligten Akteuren. In einem solchen 
Prozess ist somit auch davon auszugehen, 
dass sich die ursprünglichen konzeptionellen 
Ideen noch wandeln. 
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